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1 GRUNDLAGEN, ZIELSETZUNG UND RAHMENVORGABEN 

 
1.1 Gesetzliche Grundlagen  

Gemäß dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) sind die Stadt Osnab-

rück und der Landkreis Osnabrück Aufgabenträger des straßengebundenen Öffent-

lichen Personennahverkehrs (ÖPNV). 

Auf der Grundlage folgender Gesetze und Vorgaben ist der vorliegende Nahver-

kehrsplan (NVP) entstanden: 

 ̐ Bundesregionalisierungsgesetz (RegG) 

 ̐ Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

 ̐ Clean Vehicle Directive, Richtlinie (EU) 2019/1161 vom 20.06.2019 zur Änderung 

der Richtlinie 2009/33/EG 

 ̐ EU-Richtlinie VO (EG) 1370/2007 (zuletzt geändert durch VO (EG) 2016/2338 ̙  

nachfolgend VO 1370) 

 ̐ EuGH-Urteil vom 24. Juli 2003 ̙  C-280/00 

 ̐ Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 

 ̐ Gesetz zur Neuregelung der Ausgleichszahlungen für Auszubildende im öffentli- 

chen Nahverkehr und zur Ersetzung bundesrechtlicher Ausgleichsvorschriften 

 ̐ Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflech-

tungsgesetz ̙  EntflechtG, vormals Gemeindefinanzierungsgesetz) 

 ̐ Niedersächsisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

 ̐ Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) 

 ̐ Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

 

1.2 Übergeordnete  Ziele und Rahmenvorgaben  

Das NNVG gibt  vor, dass die Aufgabenträger jeweils für fünf Jahre einen Nahverkehrs-

plan aufstellen (§ 6 Abs. 1). Darüber hinaus hat das Land Niedersachsen im Rahmen der 

Novellierung des NNVG im Jahr 2017 festgelegt, dass die kommunalen Aufgabenträger 

ihren NVP bis zum 31.12.2019 anzupassen bzw. fortzuschreiben haben.  

§ 6 Abs. 1 NNVG besagt jedoch auch, dass der NVP bei Bedarf auch vor Ablauf des 

5-Jahres-Zeitraums anzupassen bzw. fortzuschreiben ist. Das heißt, dass der Aufgaben-

träger in seiner Entscheidung frei ist, auch kurzfristig nach Beschluss des NVP weiterge-

hende Verbesserungen zu beschließen. 

Aktuell erfolgt die Fortschreibung des im Jahr 2019 beschlossenen 4. NVP  ̙mit Gül-

tigkeit bis zum Ende des Jahres 2025. 
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Der NVP ist als Rahmenplan eingebunden in weitere Planvorgaben der beiden Aufga- 

benträger Stadt Osnabrück und Landkreis Osnabrück. Diese sind vorrangig: 

 ̐ Masterplan 100 % Klimaschutz 

Stadt Osnabrück und Landkreis Osnabrück bildeten mit  der Stadt Rheine und dem 

ťȉ±Ĝȡ ȠȺ±ĜƖíɔȉȺ ±ĜƖ± ̇Ƌ"ȡȺ±ȉǺŴ"Ɩȉ±ôĜƶƖ ̞̝̝ ͅ ťŴĜƌ"ȡlĊɔȺˈ̄˱ Das geförderte Projekt 

wurde 2019 abgeschlossen. Unabhängig von der Förderung wurde der Prozess 

̇Ƌ"ȡȺ±ȉǺŴ"Ɩ ̞̝̝ ͅ ťŴĜƌ"ȡlĊɔȺˈ̄ ʞ±ĜȺ±ȉô±íɢĊȉȺ˱ 

 ̐ Masterplan Mobilität der Stadt Osnabrück: 

Dieses Verkehrs- und Mobilitätskonzept  bestimmt  Ziele, Strategien und Schlüssel- 

maßnahmen und bietet damit den Orientierungsrahmen für die Verkehrsentwick- 

lungsplanung der Stadt Osnabrück bis 2025. Der Masterplan enthält die Zielset-

zung, den Radverkehrsanteil am Gesamtverkehr (Modal Split) zu erhöhen und den 

ÖPNV insgesamt zu stärken 

 ̐ Radverkehrsplan 2030 der Stadt Osnabrück: 

Der Radverkehrsplan 2030 wurde auf Basis aktueller Erkenntnisse bundesweiter 

und europäischer Radverkehrsförderung und veränderter rechtlicher Rahmenbe- 

dingungen  so fortgeschrieben und weiterentwickelt, dass die gesteckten Ziele des 

Masterplans Mobilität und des Masterplans 100 % Klimaschutz erreichbar werden 

 ̐ Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt Osnabrück: 

Der bisherige LAP stammt aus dem Jahr 2013 und wird derzeit fortgeschrieben. 

Eine Lärmkartierung zur Identifizierung  von Maßnahmenbereichen mit  Grenzwert- 

überschreitungen wurde 2017 durchgeführt. Aus der Lärmkartierung leiten sich 

konkrete Empfehlungen ab, die gegebenenfalls in ordnungsbehördliche oder bau-

liche Maßnahmen umgesetzt werden 

 ̐ Luftreinhalte- und Aktionsplan der Stadt Osnabrück: 

Die Grundlage stammt von 2008, im Jahr 2017 erfolgte  die zweite Aktualisierung. 

Die Stadt Osnabrück erstellt derzeit einen vom Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) geförderten Masterplan zur Luftreinhaltung ˷̇óȉ±±Ɩ-

City-ǹŴ"Ɩ̄˸ 

 ̐ Städtisches Entwicklungskonzept 2020  ̙Wohnen und Gewerbe (Stadt Osnabrück) 

Die Verwaltung bewertet im Rahmen des ̇°ƖȺʞĜlŦŴɔƖôȡŦƶƖˈ±ǺȺȡ 2020  ̙Wohnen 

ɔƖ| ó±ʞ±ȉb±̄ "ɔí ô±ȡ"ƌȺȡȺ.|ȺĜȡlĊ±ȉ °b±Ɩ± ìŴ.lĊ±ƖǺƶȺ±ƖȺĜ"Ŵ± íɢȉ |Ĝ± ǺŴ"ƖɔƖôȡ- 

rechtliche Neuausweisung zusätzlicher Wohn- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet 
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1 Grundlagen, Zielsetzung, Rahmenvorgaben 

 

Zudem sind die strategischen Ziele der Stadt Osnabrück sowie die Ziele des 

Land- kreises Osnabrück Grundlage für den Nahverkehrsplan. Konkret sind hier zu 

nennen: 

 ̐ Das Stadtziel Nr. 3 der Stadt Osnabrück ̇ƕ"lĊĊ"ŴȺĜô± ƋƶbĜŴĜȺ.Ⱥ̄˰ 

̇ƵȡƖ"bȉɢlŦ ĜȡȺ ̟̝̟̝ "ɔí |±ƌ ʝ±ô ˈɔ ±ĜƖ±ȉ ƌƶbĜŴ±Ɩ ˇɔŦɔƖíȺˮ |Ĝ± Ŧ±ĜƖ± a±ʘǈŴŦ±-

rungsgruppen ausschließt und die regionalen Verflechtungen im Blick hat, sichtbar 

ʘƶȉ"Ɩô±Ŧƶƌƌ±Ɩ̄. {"ȡ ˇĜ±Ŵ ̡ ̇{"ȡ±ĜƖȡʘƶȉȡƶȉô±̄ des Landkreises Osnabrück 

 

1.3 Nahverkehrspläne benachbarter Aufgabenträger  

Die Stadt Osnabrück ist nahezu vollständig vom Landkreis Osnabrück umschlossen. Im 

Westen grenzt die Stadt Osnabrück an den Kreis Steinfurt. 

Der Landkreis Osnabrück grenzt an folgende Kreise (beginnend im Nordwesten, im 

Uhrzeigersinn): 

In Niedersachsen: 

 ̐ Landkreis Emsland (NVP 2020) 

 ̐ Landkreis Cloppenburg (NVP 2018) 

 ̐ Landkreis Vechta (NVP 2016, Fortschreibung 2020) 

 ̐ Landkreis Diepholz (NVP 2018, Teil des Nahverkehrsplans des Zweckverband Ver- 

kehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)) 

In Nordrhein -Westfalen: 

 ̐ Kreis Minden-Lübbecke und Kreis Herford (NVP 2010, Fortschreibung 2022) 

 ̐ Kreis Gütersloh (NVP 2017, Neuerarbeitung 2025) 

 ̐ Kreis Warendorf (NVP 2019) 

 ̐ Kreis Steinfurt (NVP 2018) 

Die Nahverkehrspläne benachbarter Kreise wirken sich auch auf den Verkehrsraum der 

Stadt Osnabrück und des Landkreises Osnabrück aus. Auf einzelnen Achsen bestehen 

Regionalverkehrslinien zwischen den benachbarten Räumen. 

Der emsländische Nahverkehrsplan führt Oldenburg und Osnabrück als nächstgele- 

gene Oberzentren auf. Der öffentliche Verkehr zwischen dem Emsland und Osnabrück 

verläuft jedoch größtenteils im Schienenpersonennahverkehr (SPNV). 

Der Nahverkehrsplan des Landkreises Vechta führt  auf, dass eine Angebotserweiterung 

u. a. nach Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) zu prüfen ist. 

Der Nahverkehrsplan des ZVBN berücksichtigt aufkommensstarke Verkehrsverflech- 
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tungen in angrenzende Verkehrsregionen, insbesondere im Schienenpersonennahver- 

kehr. 

Für den Kreis Gütersloh ist es wichtig, dass die Anschlussverbindungen zwischen Bus 

und RB75 (Haller Willem) gehalten werden, die zwischen Osnabrück und Bielefeld 

verkehrt. 

 

Der Nahverkehrsplan des Kreises Steinfurt führt  Osnabrück und Münster als nächst-

gelegene Oberzentren auf. Dementsprechend ausgeprägt ist das ÖPNV-Angebot 

Richtung Stadt und Landkreis Osnabrück (z. B. eine von drei Schnellbuslinien, eine 

von fünf Nachtbuslinien). Zudem wird hier die Busverbindung zwischen der Stadt 

Osnabrück und dem Flughafen Münster-Osnabrück thematisiert. 

 

1.4 Betrauung/Direktvergabe  in  der  Stadt  Osnabrück  sowie eigenwirtschaft-

liche Genehmigungen in der Region  

Stadt  Osnabrück  

Die Stadtwerke Osnabrück erbrachten ihre Verkehrsleistungen im Linienverkehr 

mit Bussen zur Zeit des 4. NVP im Rahmen einer Betrauung durch die Stadt Osn-

abrück. Seit dem 1.7.2024 wird der Verkehr im Rahmen eines öffentlichen Dienst-

leistungsvertrages (ÖDA) durch die SWO mobil durchgeführt.  

Landkreis Osnabrück  

In der Region erbringen Verkehrsunternehmen Verkehrsdienstleistungen auf Basis 

ei- genwirtschaftlicher Liniengenehmigungen im straßengebundenen ÖPNV. 

Der Landkreis Osnabrück gewährt einen Ausgleich für die nicht gedeckten Kosten, 

die den Verkehrsunternehmen durch die Anwendung des Tarifs der Verkehrsgemein-

schaft Osnabrück (VOS), insbesondere für vergünstigte Schülerfahrkarten, entste-

hen. 

Die Gewährung des Ausgleichs geschieht auf Basis einer allgemeinen Vorschrift für 

die Beförderung von Personen mit  Fahrausweisen im VOS-Tarif auf dem Gebiet des 

Land- kreises Osnabrück. Einbezogen sind hierbei zudem Verkehre, die die Land-

kreisgrenzen überschreiten und für die öffentlich -rechtliche Vereinbarungen zwi-

schen Nachbar-Auf- gabenträgern bestehen. Eine Ausnahme bildet der Verkehr in 

Wallenhorst (siehe dazu Kap. 3.8.2). 

 

1.5 Grundlegendes  zur Finanzierung  des ÖPNV 

Das GVFG regelt die Finanzhilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der 

Verkehrsverhältnisse der Kommunen. Während der Bund auf dieser Grundlage die 

Finanzierung von verkehrlichen Großprojekten unterstützt, sind die GVFG-Mittel  für  
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Mit tel- und Kleinprojekte der Kommunen entfallen. Einen zumindest partiellen Aus-

gleich bietet das Entflechtungsgesetz. Die weitere Sicherung dieser Finanzierungszu-

sagen für den Aus- und Neubau kommunaler Verkehrsinfrastrukturanlagen ist unsi-

cher. Seit dem Jahr 2014 entfallen die verkehrlichen Zweckbindungen der Entflech-

tungsmittel, die  Gelder können seitdem für Zwecke jeglicher Art eingesetzt werden.  

Die GVFG-Fördermöglichkeiten betreffen fast ausschließlich Infrastrukturmaßnahmen (z. 

B. zentrale Omnibusbahnhöfe und Haltestelleneinrichtungen, Betriebshöfe und Werkstät-

ten ÖPNV), aber auch Beschleunigungsmaßnahmen (insbesondere rechnergesteuerte Be-

triebsleitsysteme und technische Maßnahmen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen). Sie 

bedürfen aufgrund des formalisierten Prozesses einen länge- ren Planungsvorlauf. 

Dieses Gesetz lief allerdings im Jahr 2018 aus. Unklar war zunächst die Fortsetzung. Aller-

dings trat rückwirkend zum 01.01.2020 das Dritte Gesetz zur Änderung des GVFG in Kraft. 

Es wurden neue Fördertatbestände zur Verbesserung des schienengebundenen ÖPNV 

geschaffen. Zusätzlich wurde der Betrag der zur Verfügung gestellten Mittel erhöht, die 

Mindestvorhabengröße abgesenkt und die Fördersätze für die einzelnen Fördertatbe-

stände angepasst. 

Die Beschaffung von Bussen und Fahrrad-Anhängern für den Linienverkehr wird vom Land 

Niedersachsen unter bestimmten Voraussetzungen gefördert.  Kriterien sind Bar- rierefrei-

heit, Fahrzeugalter sowie Einsatzzweck. 

1.5.1 Mittel  nach dem Niedersächsischen  Nahverkehrsgesetz  

Hinsichtlich der Finanzierung des ÖPNV in Niedersachsen trifft das NNVG-Regelungen 

zur Verteilung von Finanzmitteln auf die Aufgabenträger, die das Land nach dem Regio-

nalisierungsgesetz erhält. 

Mittel gemäß § 7 Abs. 4  NNVG 

Stadt und Landkreis Osnabrück erhalten gem. § 7 Abs. 4 NNVG vom Land Nieder- sachsen 

Finanzhilfen zur Abdeckung von Verwaltungskosten. Die Finanzhilfe beträgt derzeit jähr-

lich 1,35 Euro (vormals 1 Euro) je Einwohner. Diese Gelder werden dem Gesetz entspre-

chend in Stadt und Landkreis Osnabrück für Managementaufgaben eingesetzt, um die 

Aufgabenträgerschaft für den straßengebundenen ÖPNV wahrzunehmen. 

Mittel  gemäß § 7 (5) NNVG 

In § 7 Abs. 5 Nr. 2 NNVG weist das Land den Aufgabenträgern für den straßengebun- 

denen ÖPNV einen Anteil an den sogenannten Regionalisierungsmitteln zu. Diese An- 

teile werden zu zwei Dritteln nach der Einwohnerzahl und zu einem Drittel nach dem  

Flächenanteil berechnet. Stadt und Landkreis Osnabrück erhalten die Mittel zweckge- 
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bunden für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV (entsprechend § 7 Abs. 7 NNVG). 

Die Fördermöglichkeiten sind in den Handlungsleitlinien der Landesnahverkehrsgesell- 

schaft Niedersachsen definiert. 

 

§ 7a NNVG ̙  Ausgleichszahlungen  für  den Ausbildungsverkehr  im  straßengebun - 

denen öffentlichen Personennahverkehr  

Dem kommunalen Aufgabenträger obliegt  die Sicherstellung einer ausreichenden 

Verkehrsbedienung für Personen mit  Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im 

straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr. Zur Sicherstellung des Ver-

kehrsangebots sowie zur Abgeltung der in Verbindung mit dieser Aufgabe entste-

henden Kosten gewährt das Land den einzelnen kommunalen Aufgabenträgern eine 

jährliche Finanzhilfe. Soweit dies zur Sicherstellung erforderlich ist, hat der jeweilige 

Aufgabenträger aus den Mitteln Leistungen an Verkehrsunternehmen zum Ausgleich 

der im Ausbildungsverkehr nicht gedeckten Kosten oder Verluste zu erbringen. Es 

handelt sich hier um eine Nachfolgeregelung des § 45a PBefG. 

§ 7b NNVG ̙  Finanzielle  Unterstützung  für  die  Weiterentwicklung  des straßenge - 

bundenen öffentlichen Personennahverkehrs  

Das Land gewährt den kommunalen Aufgabenträgern seit dem Jahr 2017 eine weitere 

jährliche Finanzhilfe. Die zugewiesenen Mittel  sollen insbesondere für die Entwicklung 

von Angeboten, die den Linienverkehr in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage 

ergänzen und besonders auf wechselnde Nachfrage zugeschnitten sind (flexible Be- 

dienformen), verwendet werden. Diese Finanzhilfen sind innerhalb der beiden Kalen- 

derjahre, die dem Jahr der Gewährung der Finanzhilfen folgen, zweckentsprechend zu 

verwenden; anderenfalls kann das Land nicht verausgabte und/oder nicht zweckent- 

sprechend verwendete Finanzhilfen zurückfordern. 

 

Die ÖPNV-Aufgabenträger haben die Finanzhilfen innerhalb der beiden Kalender-

jahre, die dem Jahr der Gewährung der Finanzhilfe folgen, zweckentsprechend zu ver-

wenden, da das Land nicht verausgabte und/oder nicht zweckentsprechend verwen-

dete Finanzhilfen gemäß NNVG zurückfordern kann. 

1.5.2 Qualitätsberichte  nach dem NNVG 

Nach § 7c Abs. 2 NNVG haben die kommunalen Aufgabenträger zum 01.01.2019 und 

danach jeweils im Abstand von zwei Jahren dem Land Niedersachsen für ihren Zustän- 

digkeitsbereich einen Qualitätsbericht vorzulegen, in dem die durch Finanzmittel des 

Landes erzielten Verbesserungen im straßengebundenen öffentlichen Personennah- 

verkehr darzustellen sind. 
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Der Qualitätsbericht dient einerseits als umfassende Bestandsaufnahme des straßen- ge-

bundenen ÖPNV in Niedersachsen und andererseits als Dokumentation der Verwendung. 

Das Land beabsichtigt, mit  Hilfe der Qualitätsberichte das Erreichen der mit der Gesetzes-

änderung verfolgten Ziele zu überprüfen. 

 

1.6 Struktur  der  Verkehrsgemeinschaft  Osnabrück  

Der straßengebundene ÖPNV in Stadt und Landkreis Osnabrück wird von Unterneh- men 

durchgeführt, die sich 1996 zur Verkehrsgemeinschaft Osnabrück zusammenge- schlos-

sen haben (Abbildung  1-1). Die Verkehrsdurchführung erfolgt  dabei in sechs re- gionalen 

Kooperationen (VOS-Teilgemeinschaften), jeweils als Gemeinschaftsverkehr. Inhaber der 

Liniengenehmigungen sind die sechs Gemeinschaftsverkehre 

 ̐ VOS Nord 

 ̐ VOS NordOst 

 ̐ VOS Ost 

 ̐ VOS Süd 

 ̐ VOS Wallenhorst 

 ̐ Stadtverkehr Osnabrück/Belm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 -1: Struktur der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück 
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Die Linienverkehre innerhalb der Verkehrsgebiete der Gemeinschaftsverkehre sowie 

die jeweiligen Verbindungen zwischen Gemeinschaftsverkehr und Stadt Osnabrück 

sind als Linienbündel definiert. Unter Berücksichtigung der im PBefG sowie den in der 

Gesetzesbegründung enthaltenen Ausführungen zur Linienbündelung sind bei der Bil- 

dung der Linienbündel insbesondere verkehrliche, betriebliche und wirtschaftliche Kri- 

terien herangezogen worden. 

Die Gemeinschaftsverkehre ̙  zugleich Linienbündel  ̙stellen jeweils verkehrlich und 

räumlich sinnvolle Einheiten dar. Die Linienbündel umfassen zudem Linien, die im Ge- 

biet eines Gemeinschaftsverkehrs ihren Ursprung haben, aber entweder in den Ver- 

kehrsraum eines benachbarten Gemeinschaftsverkehrs hineinreichen oder aber die 

Kreisgrenze überschreiten. Mit dem Instrument der Linienbündelung ist der Ausgleich 

von ertragsschwachen und ertragsstarken Linien erreicht worden, so dass sich Unter- 

nehmen nicht nur auf ertragreiche Linien beschränken können. Tabelle 1-1 zeigt die 

Teilhaber der Gemeinschaftskonzessionen in der VOS. 

Tabelle 1-1: Teilhaber der Gemeinschaftskonzessionen in der VOS. 

Unternehmen  Firmensitz  Beteiligung  an ... 

Ankum-Bersenbrücker Eisen- 
bahn GmbH 

Ankum VOS Nord 

Conrad Schrage GmbH &  Co. KG Melle-Welling- 
Holzhausen 

VOS Ost 

*Gottlieb-Reisen GmbH Bad Essen VOS NordOst 

Heinrich Beckermann GmbH & 
Co. KG 

Bramsche VOS Nord 

Hülsmann-Reisen GmbH Voltlage VOS Nord 

Omnibusbetrieb Nieporte  GmbH Ankum VOS Nord 

Reisebüro Winkelmann GmbH & 

Co. KG 

Ostercap-
peln-Venne 

VOS NordOst 

SWO mobil GmbH Osnabrück VOS Stadtverkehr Osnabrück/ 
Belm, VOS Süd 

VLO Bus GmbH Bohmte VOS NordOst, VOS Wallenhorst 

Weser-Ems Busverkehr GmbH Hamburg, 
Niederlas-
sung Osnab-
rück 

VOS Süd, VOS Ost, VOS Nord 

Willy Hummert  Omnibusverkehr 
GmbH 

Dissen a.T.W. VOS Süd 
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Nicht zu den Linienbündeln gehören Verkehre, die ihren Ursprung außerhalb des Os- 

nabrücker Landes haben und in den Verkehrsraum Osnabrücker Land hineinführen. 

Ausgenommen aus den Linienbündeln sind zudem die vorhandenen Freizeitbusse, die 

deutlich über die Verkehrsräume der Linienbündel hinausreichen und die als geson- 

dertes Produkt anzusehen sind sowie die Verkehre zu besonderen Anlässen wie z. B. 

Dammer Carneval, Hunteburger Ponymarkt, Brockumer Markt, Hagener und Oeseder 

Kirmes. 

Stadt und Landkreis Osnabrück, die Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück (Pla-

NOS) und die VOS mit  ihren Unternehmen bilden dabei in ihren jeweiligen Zuständig-

Ŧ±ĜȺ±Ɩ |"ȡ ̇ƵȡƖ"bȉɢlŦ±ȉ Ƌƶ|±ŴŴ̄˱ {Ĝ± ť±ȉƖ±Ŵ±ƌ±ƖȺ± ȡĜƖ| |"b±Ĝ˰ 

 ̐ die VOS tritt  den Fahrgästen gegenüber wie ein Unternehmen auf (Außenauftritt, 

Fahrgastinformation usw.) 

 ̐ die betriebliche Kooperation (insbesondere gemeinsame Fahrzeugumläufe Stadt- 

und Regionalverkehr) erfolgt  unabhängig von Konzessions- oder Einnahmefragen 

 ̐ jede Teilgemeinschaft ist wirtschaftlich eigenständig 

Die VOS und ihre Gremien beschränken ihre Tätigkeit auf die übergreifenden Auf- ga-

ben (Tarif, Marketing, Netz- und Taktstrukturen, Produkte). Die Teilgemeinschaften pla-

nen und verantworten das konkrete Bedienungsangebot. 

Die organisatorischen Voraussetzungen hierfür sind: 

 ̐ Die Aufgabenträger Stadt und Landkreis Osnabrück arbeiten bereits in der Pla- 

nungsphase mit  den Verkehrsunternehmen eng zusammen. Die kommunale Toch- 

tergesellschaft PlaNOS übernimmt  im Sinne einer Management-Ebene die Koordi- 

nation und Grundlagenplanung  

 ̐ Die Aufgabenträger haben durch ihre jeweiligen kommunalen Verkehrsunterneh- 

men unmittelbare Mitwirkungsrechte in der VOS 

 ̐ Die PlaNOS ist organisatorisch mit den kommunalen Verkehrsunternehmen ver- 

bunden und stellt so eine praxisnahe, am finanziell Machbaren orientierte  Planung 

sicher 

Über mehrere Beiräte informiert  und erörtert  die PlaNOS Planungen und Maßnahmen. 

Diese sind im Einzelnen: 

 ̐ Beirat der Verkehrsunternehmen (Unternehmen der VOS, findet  im Rahmen der 

VOS-Gesellschafterversammlungen statt) 
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 ̐ Beirat der Kommunen (Hauptverwaltungsbeamte der Städte und Gemeinden) 

 ̐ Politischer Beirat (Vertreter aus dem Kreistag sowie dem Rat der Stadt Osnab-

rück) 

 ̐ Fahrgastbeirat (Fahrgastbeirat I mit  Vertretern der Fahrgäste sowie Fahrgastbei- 

rat II mit Verbandsvertretern) 
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2 LEITBILD ÖPNV-ENTWICKLUNG 

Steigerung  des ÖPNV-Anteils  

Schwerpunkt der weiteren Entwicklung im ÖPNV ist eine Erhöhung des Modal  Split-An- 

teils des ÖPNV sowie der sonstigen Verkehrsarten im Umweltverbund. Eine Untersu-

chung im Jahr 2013 (SrV-Studie der TU Dresden) ergab einen Wert in Höhe von 8 %, 

die Folgeuntersuchung im Jahr 2018 ergab einen Wert von 9%. Im Jahr 2023 wurde die 

Untersuchung erneut durchgeführt - die Ergebnisse werden bis ca. Ende 2024 erwartet. 

Unabhängig vom tatsächlichen prozentualen Ausgangswert wird eine deutliche Erhö-

hung der Fahrgastzahlen um ca. 20 % gegenüber dem aktuellen Stand angestrebt. 

Wesentliche Elemente für die Zielerreichung sind: 

Sicherung  einer  durchgängigen  ÖPNV-Mobilität  

Ziel ist dabei, den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung mit durchgehenden We- 

geketten im ÖPNV zu entsprechen. Das bedeutet sowohl geeignete und aufeinander 

abgestimmte Übergänge zwischen schienengebundenem Nah- und Fernverkehr und 

dem Busverkehr als auch die Verknüpfung zwischen Buslinien. 

Dabei sind durch ihre Größenordnung Berufs-, Ausbildungs- und Schülerverkehre von 

besonderer Bedeutung. 

Ziel ist zudem die Gewährleistung einer barrierefreien Mobilität, d. h. allen Menschen 

eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 

ermöglichen. 

Von großer Bedeutung im Rahmen einer durchgängigen ÖPNV-Mobilität ist darüber 

hinaus eine weiterhin abgestimmte ÖPNV-Planung für Stadt und Landkreis Osnabrück. 

Denn der Gesamtraum von Stadt und Landkreis Osnabrück ist als zusammenhängen- 

der Verkehrsraum anzusehen. 

Erhöhung  der Attraktivität  des ÖPNV 

Die Attraktivität des ÖPNV ist Voraussetzung für seine Inanspruchnahme. Ein attrak- 

tiver ÖPNV trägt zum einen zur Erreichung der Klimaziele von Stadt und Landkreis Os-

nabrück und zum anderen zur Vermeidung von schädlichem Umgebungslärm bei. 

Um die Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV in Stadt und Landkreis Osnabrück zu er- 

reichen, bedarf es: 

 ̐ der Schaffung eines Modells der differenzierten Bedienung mit Produkten ent- 

sprechend ihrer Verkehrsaufgabe wie z. B. SchnellBus, MetroBus, AnrufBus, Nacht- 
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Bus etc. 

 ̐ einer Steigerung der Angebotsqualität durch die Beseitigung von räumlichen und 

zeitlichen Erschließungsdefiziten, durch eine Priorität für Taktverkehre sowie durch 

Erhalt und Verbesserung attraktiver Anschlüsse an zentralen Verknüpfungspunk- 

ten 

 ̐ einer Steigerung der Beförderungsqualität durch eine kontinuierliche Modernisie - 

rung des Fahrzeugparks, durch eine nutzergerechte Ausgestaltung und Ausstat- 

tung der Haltestellen und Verknüpfungspunkte sowie durch Einhaltung der in Kap. 

4 - 6 formulierten Qualitätsstandards 

 ̐ eines Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur durch konsequente Umsetzung von ÖP- 

NV-Beschleunigungsmaßnahmen 

 ̐ eines hochwertigen Fahrgastservice ̙  persönlich, telefonisch und online 

 ̐ schließlich bedarf es einer engen Verzahnung und Abstimmung zwischen der 

Siedlungs- und der ÖPNV-Planung. Dies betrifft  sämtliche Wohngebiets-, Gewer- 

begebiets- und auch Schulentwicklungsplanungen 

 

Die im Rahmen dieses Nahverkehrsplans formulierten Ziele und Maßnahmen unter- 

liegen dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Die Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV 

erfordert eine zusätzliche Finanzierung. 
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3 BESTANDSANALYSE 

3.1 Raumstruktur  

Stadt Osnabrück und Landkreis Osnabrück befinden sich im Südwesten Niedersach- 

sens und umfassen insgesamt 2.241 Quadratkilometer. Zum Stichtag 31.12.2023 lebten 

gemäß amtlicher Statistik 366.229 Menschen im Landkreis Osnabrück und 166.960 in 

der Stadt Osnabrück. Die Stadt Osnabrück und die direkt  angrenzenden Städte und 

Gemeinden umfassen in Summe etwa 275.000 Einwohner (Landkreis Osnabrück 2024, 

Stadt Osnabrück 2024). 

Dem Landkreis Osnabrück sind insgesamt 34 Kommunen angehörig, darunter befin - 

den sich vier Samtgemeinden und acht Städte. Zwischen Städten und Gemeinden des 

Landkreises Osnabrück und der Stadt Osnabrück bestehen intensive räumliche Ver- 

flechtungen. Der nördliche Bereich des Landkreises grenzt an die Landkreise Emsland, 

Cloppenburg, Vechta und Diepholz. Eine geographische Besonderheit beider Gebiete 

ergibt sich durch die direkte Nachbarschaft zum Bundesland Nordrhein-Westfalen an 

westlicher, östlicher und südlicher Seite des Stadt- und Landkreisgebietes. Auf nord- 

rhein-westfälischer Seite grenzt der Landkreis Osnabrück an die Kreise Minden-Lüb- 

becke, Herford, Gütersloh, Warendorf und Steinfurt. Die Stadt Osnabrück grenzt ihrer- 

seits im Westen an den Kreis Steinfurt. 

Eine verkehrliche Anbindung besteht durch die Bundesautobahn A30 in Ost-West- 

Richtung sowie die A1 und A33 in Nord-Süd-Richtung. Mehrere Bundesstraßen durch-

queren beide Gebiete. Die in Stadt und Landkreis Osnabrück vorhandene Schie- neninf-

rastruktur ermög licht sowohl für den Güter- als auch für den öffentlichen Personennah- 

und Personenfernverkehr Verbindungen in Richtung Bremen/Hamburg, Amsterdam, 

Hannover/Berlin und das Ruhrgebiet. Über den Stichkanal Osnabrück so- wie den Mit-

tellandkanal, der das Landkreisgebiet in ost-westlicher Richtung durch- fließt, besteht 

zudem eine Anbindung an ein großräumiges Wasserstraßennetz. Der Flughafen Müns-

ter-Osnabrück befindet sich in 35 Kilometern Entfernung südwestlich vom Zentrum der 

Stadt Osnabrück. 

Die kreisfreie Stadt Osnabrück erfüllt die Funktion eines Oberzentrums. Mittelzentren 

bilden die Städte Bramsche, Georgsmarienhütte, Melle und Quakenbrück (Landesraum- 

ordnungsprogramm Niedersachsen in der Fassung vom 07.09.2022). 

3.1.1 Bevölkerung  und  Bevölkerungsentwicklung  

Statistische Prognosen von Stadt und Landkreis Osnabrück erwarten in ihren Progno-

sen bis 2040 weitgehend die Beibehaltung der heutigen Bevölkerungszahlen. Aller-

dings weichen die amtlichen Zahlen der heutigen Bevölkerung von denen der  
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Einwohnermeldeämter ab. Schwer zu prognostizieren sind die Auswirkungen aus Zu-

wanderung aus Krisen- oder Kriegsgebieten. (Stadt Osnabrück 2024, Landkreis Osnab-

rück 2024). 

In Bezug auf die Bevölkerungsdichte lassen sich Unterschiede zwischen den nördlichen 

und den südlichen Kommunen des Landkreises Osnabrück feststellen. Vor allem die 

Kommunen rund um die kreisfreie Stadt Osnabrück und einige Kommunen im südli- 

chen Teil des Landkreises weisen eine höhere Bevölkerungsdichte auf. Eine Ausnahme 

im sonst eher gering besiedelten nördlichen Bereich des Landkreises bildet die Stadt 

Quakenbrück (Abbildung 3 -1). 

Abbildung  3-1: Bevölkerungsdichte in Stadt Osnabrück und Landkreis Osnabrück 

In der Stadt Osnabrück stellen die Stadtteile Schinkel und Wüste die am dichtesten be- 

siedelten Stadtteile dar, gefolgt  von den Stadtteilen Innenstadt und Schölerberg. Zum 

Stadtrand hin nimmt  die Bevölkerungsdichte generell ab, zudem weisen die industriell 

geprägten Stadtteile wie Fledder und Hafen eine geringere Bevölkerungsdichte auf 

(Abbildung 3 -2). 
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Abbildung 3 -2: Bevölkerungsdichte in den Stadtteilen der Stadt Osnabrück. 

 

In der Stadt Osnabrück zeichnet sich die Altersstruktur der Bevölkerung insgesamt 

durch einen höheren Anteil jüngerer Altersgruppen aus als im Landkreis Osnabrück. 

Vor allem die Gruppen der 16- bis 24-Jährigen und der 25- bis 44-Jährigen sind in der 

Stadt Osnabrück mit einem deutlich höheren Anteil vertreten als im Landkreis. Dort 

bildet die Gruppe der 45- bis 65-Jährigen die am stärksten vertretene Gruppe (Abbil- 

dung 3-3). 
 

Abbildung  3-3: Altersstruktur in Stadt Osnabrück und Landkreis Osnabrück. 
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3.1.2 Beschäftigung  und  Arbeitsplatzschwerpunkte  

In Stadt und Landkreis Osnabrück waren zum 30.09.2017 etwa 221.000 sozialversiche- 

rungspflichtige  Beschäftigte tätig. Knapp die Hälfte der Beschäftigten waren im verar- 

beitenden Gewerbe, im Handel und in der Instandhaltung/Reparatur von Kfz sowie in 

der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie tätig  (Bundesagentur für Arbeit 2017). Im März 

2018 betrug  die Arbeitslosenquote in der Stadt Osnabrück 4,5 % und im Landkreis Os- 

nabrück 3,2 %. Regionale Unterschiede der Arbeitslosenquote im Landkreis Osnabrück 

lassen sich in Abbildung 3 -4 ablesen. 

 
 

Abbildung  3-4: Arbeitslosenquote in Stadt und Landkreis Osnabrück im März 2018. 
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Die Lage von Gewerbegebieten und Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern im 

Stadtgebiet Osnabrück lässt sich in Abbildung 3 -5 erkennen. Zahlreiche Gewerbege-

biete sowie einige Großunternehmen sind in den Stadtteilen Hafen und Fledder ange-

siedelt. Nordöstlich der Innenstadt und im Bereich Gartlage ist eine weitere Konzent-

ration von Großunternehmen zu erkennen. Weitere Großunternehmen befinden sich in 

den Stadtteilen Kalkhügel, Sutthausen und Hellern. 

 
 

Abbildung  3-5: Lage von Unternehmen mit  mindestens 500 Mitarbeitern  und von Gewerbegebieten im Stadtge- 

biet Osnabrücks. 

Die Abbildungen  Abbildung  3-6 bis Abbildung  3-8 (siehe Folgeseiten) zeigen die Lage 

von Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern und die Lage von Gewerbegebie-

ten im Landkreis Osnabrück. Zur besseren Lesbarkeit sind diese in den Kartendarstel-

lungen in den nördlichen, östlichen und südlichen Teil des Landkreises Osnabrück auf-

geteilt. Größere Unternehmen lassen sich sowohl in der Gemeinde Nortrup sowie in 

den Städten Quakenbrück und Fürstenau finden. Zudem verfügt die Stadt Quaken- 

brück über eine vergleichsweise hohe Anzahl an Gewerbegebieten (Abbildung 3 -6). Im 

nordöstlichen Bereich des Landkreises befinden sich Großunternehmen in den Ge- 

meinden Rieste, Bramsche, Wallenhorst, Belm und Bad Essen (Abbildung 3 -7). 
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Abbildung  3-6: Lage von Unternehmen mit  mindestens 500 Mitarbeitern  und von Gewerbegebieten im nördlichen 

Bereich des Landkreises Osnabrück. 

 

In den Gemeinden Bad Rothenfelde und Dissen im südlichen Bereich des Landkreises 

Osnabrück lassen sich mehrere Unternehmen finden, die über mindestens 500 Mitar- 

beiter verfügen. Weitere große Unternehmen bestehen in Hasbergen, Melle und Ge- 

orgsmarienhütt e. Die Stadt Georgsmarienhütte verfügt  ebenfalls über eine vergleichs- 

weise hohe Anzahl an Gewerbeflächen (Abbildung 3 -8). 
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Abbildung  3-7: Lage von Unternehmen mit  mindestens 500 Mitarbeitern  und von Gewerbegebieten im nordöstli - 

chen Bereich des Landkreises Osnabrück. 

 
 

Abbildung  3-8: Lage von Unternehmen mit  mindestens 500 Mitarbeitern  und von Gewerbegebieten im südlichen 

und östlichen Bereich des Landkreises Osnabrück. 
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3.1.3 Pendlerverflechtungen  

Die Zahlen zum Pendlerverhalten in Stadt und Landkreis Osnabrück zeigen ein positi-

ves Pendlersaldo für die Stadt Osnabrück und ein negatives Pendlersaldo für den Land-

kreis Osnabrück (Tabelle 3-1). 

Tabelle 3-1: Ein- und Auspendler von Stadt und Landkreis Osnabrück (Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2017). 

Gebiet  Einpendler  Auspendler  Pendlersaldo  

Landkreis Osnabrück  42.300 65.400 - 23.100 

Stadt  Osnabrück  58.200 24.900 + 33.300 

Rund 44 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort innerhalb des 

Landkreises Osnabrück verlassen diesen für die Arbeit. In der Stadt Osnabrück ver- las-

sen rund 39 % der dort lebenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten das 

Stadtgebiet, um zur Arbeit zu gelangen. Gleichzeitig haben in der Stadt Osnabrück je-

doch 59 % der dort arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ihren 

Wohnsitz außerhalb des Stadtgebietes (Einpendler). Im Landkreis Osnabrück liegt der 

Anteil der Einpendler bei 34 %. Zwischen den Gemeinden des Landkreises und der Stadt 

Osnabrück pendeln täglich etwa 42.700 Menschen (Bundesagentur für Arbeit 2017). 

Entsprechende Pendlerbeziehungen zwischen der Stadt und den Gemeinden des Land-

kreises lassen sich Abbildung 3 -9 entnehmen. Auf die Darstellung von Pendlerströmen 

unter 200 Personen ist in der folgenden Abbildung  zur Wahrung der Übersichtlichkeit 

verzichtet worden. 
 

Abbildung  3-9: Pendlerbeziehungen zwischen der Stadt Osnabrück und den umliegenden Gemeinden des Land- 

kreises Osnabrück. 
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Bei Betrachtung der Pendlerbeziehungen innerhalb der nördlichen Gemeinden des 

Landkreises lassen sich vergleichsweise deutliche Pendlerströme nach Bersenbrück und 

Bramsche sowie von Bramsche nach Wallenhorst und von Bohmte nach Bad Essen er- 

kennen (Abbildung  3-10). Auf die Darstellung von Pendlerströmen unter 200 Personen 

ist in der folgenden Abbildung zur Wahrung der Übersichtlichkeit verzichtet worden. 

Aufgrund der Datenverfügbarkeit beschränken sich die Pendlerdaten auf Gemeinde- 

ebene nur auf die Darstellung von Pendlerströmen von und nach Nordrhein -Westfalen. 

 
 

Abbildung  3-10: Pendlerbeziehungen zwischen den Gemeinden des nördlichen Landkreises Osnabrück/ 

der Stadt Osnabrück und den umliegenden Gemeinden. 
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Im südlichen Bereich des Landkreises pendeln besonders viele Menschen nach Ge- 

orgsmarienhütte, Dissen a.T.W. und Melle ein. Insgesamt zeigt der südliche Bereich des 

Landkreises deutlich intensivere und zahlenmäßig höhere Pendlerverflechtungen zwi- 

schen den einzelnen Gemeinden als der nördliche Bereich des Landkreises (Abbildung  

3-11). Auf die Darstellung von Pendlerströmen unter 200 Personen ist in der folgenden 

Abbildung zur Wahrung der Übersichtlichkeit verzichtet worden. Aufgrund der Da ten-

verfügbarkeit beschränken sich die Pendlerdaten auf Gemeindeebene nur auf die Dar-

stellung von Pendlerströmen von und nach Nordrhein -Westfalen. 

 
 

Abbildung  3-11: Pendlerbeziehungen zwischen den Gemeinden des südlichen Landkreises Osnabrück/der 

Stadt Osnabrück und den umliegenden Gemeinden. 
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Abbildung 3 -12 zeigt die Pendlerbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Osna- 

brück mit den umliegenden Landkreisen. Besonders intensive Pendlerverflechtungen 

lassen sich zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück einerseits und dem Kreis Steinfurt 

andererseits erkennen. Auf die Darstellung von Pendlerströmen unter 200 Personen ist 

in der folgenden Abbildung zur Wahrung der Übersichtlichkeit verzichtet worden. 

 
 

Abbildung  3-12: Pendlerbeziehungen zwischen der Stadt Osnabrück, dem Landkreis Osnabrück und den umlie- 

genden (Land-)kreisen. 

 

Bei detaillierter Betrachtung der Pendlerbeziehungen auf Gemeindeebene zwischen 

Stadt und Landkreis Osnabrück und dem Kreis Steinfurt (Abbildung  3-13) werden hohe 

Pendlerzahlen zwischen der Stadt Osnabrück einerseits und den Gemeinden Lotte, 

Westerkappeln und Ibbenbüren andererseits, vorwiegend in Richtung Stadt Osna- 

brück, deutlich. Auf die Darstellung von Pendlerströmen unter 200 Personen ist in der 

folgenden Abbildung zur Wahrung der Übersichtlichkeit verzichtet worden.  
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Abbildung  3-13: Pendlerbeziehungen zwischen der Stadt Osnabrück, dem Landkreis Osnabrück und den Gemein- 

den des Kreises Steinfurt. 

 

3.1.4 Ausbildung  und  Schule 

Insgesamt 201 Schulen befinden sich in der Stadt Osnabrück und dem Landkreis Osna- 

brück. Zudem verfügt  die Stadt Osnabrück über eine Universität und eine Hochschule 

mit den Hauptstandorten Haste, Innenstadt und Westerberg. Auffällig ist die hohe Anzahl 

von Gymnasien in der Stadt Osnabrück, die auf ein großes Einzugsgebiet dieser hin-

weist. Schul- und Hochschulstandorte stellen grundsätzlich einen bedeutenden Ziel-

punkt für Buslinien dar. 

 

3.1.5 Freizeit - und  Naherholungsziele  

Kultur- und Freizeitangebote sowie eine abwechslungsreiche Naturlandschaft 

können interessante Zielpunkte für den ÖPNV sein. Stadt und Landkreis Osnab-

rück haben hin- sichtlich solcher Ziele ein vielfältiges Angebot. Dazu zählen un-

ter anderem: 

 ̐ Historische Altstädte und Bauwerke 

 ̐ Fahrrad- und Wanderwege 

 ̐ Kultur- und Landschaftsparks sowie Naherholungsgebiete 

 ̐ Schlösser und Gärten 

 ̐ Schwimm- und Freibäder 

 ̐ Theater und Kinos 

 ̐ Museen 
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3.1.6 Gesundheitsversorgung  

Krankenhäuser und Kurkliniken sind bei der Planung des Nahverkehrs in Stadt und 

Landkreis Osnabrück von hoher Bedeutung. Insgesamt verfügt der Landkreis Osna- 

brück über 15 Rehabilitationskliniken und zehn Krankenhäuser (Landkreis Osnabrück 

2017), während es in der Stadt Osnabrück insgesamt sechs Krankenhäuser und Kliniken 

gibt (Stadt Osnabrück 2017). Aktuelle und geplante Standort-Schließungen verursa-

chen erhebliche Auswirkungen hinsichtlich der erforderlichen Erreichbarkeit. 

Die Stadt Bad Iburg und die Gemeinden Bad Rothenfelde, Bad Essen und Bad Laer ver- 

fügen über den Status eines Vitalbades. Die Gemeinden Ankum, Bippen, Hagen a.T.W. 

und Rieste haben den Status eines Erholungsortes. Zudem hat der Ortsteil Schledehau- 

sen in der Gemeinde Bissendorf den Status eines Luftkurortes. Diese Orte spielen, wie 

die in Kapitel 3.1.5 genannten Ziele, eine wichtige Rolle als Freizeit- und Naherholungs- 

ziele (Landkreis Osnabrück 2017). 

3.1.7 Konversionsflächen  

Die Stadt Osnabrück verfügt  in ihrem Stadtgebiet über vier ehemalige Kasernenstand- 

orte, die seit dem Abzug der britischen Streitkräfte in den Jahren 2008 und 2009 als 

Konversionsflächen zur Verfügung standen. Diese Flächen befinden sich in den Stadttei- 

len Atter, Dodesheide, Hafen und Westerberg (Abbildung 3 -14). 

Auf dem Gelände der ehemaligen Quebec-Kaserne (Konversionsfläche 1 Atter) wird 

ɔƖȺ±ȉ |±ƌ ǹȉƶŞ±ŦȺƖ"ƌ±Ɩ ̇ų"Ɩ|ʞ±ĊȉʘĜ±ȉȺ±Ŵ̄ ±ĜƖ Ȅɔ"ȉȺĜ±ȉ ƌĜȺ ʘ±ȉȡlĊĜ±|±Ɩ±Ɩ !Ɩô±bƶ- 

ten rund um die Funktion des Wohnens entwickelt. Die Ersterschließung des Geländes 

begann Anfang 2017 und wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Der Endausbau erfolgt 

sukzessive mit Fertigstellung der Hochbauarbeiten (Stadt Osnabrück o.J.). 

Konversionsfläche 2 Westerberg: Unter dem Projektnamen Wissenschafts- und Wohn- 

park entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Scharnhorstkaserne auf dem Wester- 

berg ein Quartier für die Funktionen Arbeiten, Forschen und Wohnen. Im Jahr 2014 wur- 

de auf einem Teilgebiet nördlich der Sedanstraße das InnovationsCentrum Osnabrück 

(ICO) als Technologie- und Gründerzentrum für die Region Osnabrück eröffnet. Das 

Areal der ehemaligen Von-Stein-Kaserne auf dem Westerberg wurde zur Erweiterung 

der Hochschulflächen bebaut. Dort sind unter anderem eine neue Bibliothek, Mensa 

sowie ein Gebäude mit Vorlesungs- und Seminarräumen entstanden. Das Gebiet der 

ehemaligen Metzerkaserne wurde für Wohnbebauung genutzt (Stadt Osnabrück o.J.) . 

Auf den Flächen der ehemaligen Winkelhausenkaserne (Konversionsfläche 3 Hafen) ist 

in Kanalnähe schon sehr weitgehend eine Anlage für den kombinierten Ladeverkehr. 

Schwerpunkt des Gebietes sind Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen entstanden,  
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die unter anderem dem Finanzamt Osnabrück-Land, der Landesschulbehörde und der 

Polizei Osnabrück neue Räumlichkeiten bieten (Stadt Osnabrück o.J.). 

Für die größte Konversionsfläche der ehemaligen Kasernenstandorte, die ehemalige 

Kaserne auf dem Limberg (Konversionsfläche 4 Dodesheide), ist im Jahr 2018 der Be- 

bauungsplan beschlossen worden. Das Areal wird derzeit für gewerbliche Nutzungen, 

Sport- und Freizeitnutzungen sowie Naherholung entwickelt. (Stadt Osnabrück o.J.). 

Konversionsflächen  im  Landkreis  Osnabrück  

Die Entwicklung der Fläche auf der ehemaligen Pommernkaserne und dem dazuge- 

hörigen Übungsgelände nördlich von Fürstenau ist mittlerweile  abgeschlossen. Dort 

befand sich zeitweise ein Freizeitpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 -14: Konversionsflächen ehemaliger Kasernenstandorte in der Stadt Osnabrück. 

  

Konversionsflächen  

in  der  Stadt  Osnabrück  

Gebiet  der  Konversions-

fläche  

 

Quelle:  Stadt  Osnabrück  
©  2012  
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3.2 Ausstattung  der Fahrzeuge 

Im dritten  Nahverkehrsplan wurden für die Busse der VOS Ausstattungsstandards ent- 

sprechend ihres Einsatzes festgelegt. Die aktuellen Fahrzeuge bieten zum Teil sogar 

Ausstattungen, die über diese Standards hinausgehen. So sind beispielsweise die Mul- 

tifunktionsflächen in den Bussen des Taktverkehrs in vielen Fahrzeugen ausgeweitet 

worden und die Informationsmöglichkeiten in den Bussen, z. B. durch den Einsatz von 

Monitoren, deutlich erweitert und modernisiert worden ( Tabelle 3-2). 

 

Tabelle 3-2: Bestehende Ausstattungsmerkmale der Fahrzeuge in der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück auf Basis 

des 3. NVP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verringerung  der Schadstoffemissionen  

Seit dem 04.01.2010 gibt  es in Osnabrück eine Umweltzone, die zur Verminderung der 

Feinstaub- und Stickoxidemissionen dienen soll. Seitdem dürfen ganzjährig lediglich 

Fahrzeuge einfahren, die mit einer Umweltplakette auf der Windschutzscheibe aus- 

gestattet sind. Diese Regelung wurde in den Jahren 2011 und 2012 jeweils verschärft. 

Seit dem 03.01.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit  grüner Plakette in die Umweltzone 

einfahren. 

 

 

 

 

Ausstattung  Fahrzeuge im Taktverkehr  sonstige Fahrzeuge 

VOS-Design V bei fast allen Fahrzeugen er-

füllt  

komfortabler,  barrierefreier 

Einstieg 
V bei fast allen Fahrzeugen er-

füllt  

Multifunktionsfläche  V V 

Bordrechner V V 

Fahrausweisdrucker V V 

Haltestellenansage V V 

Haltestellenanzeige V V 

Zielanzeige V V 

Info-Kasten V weitge-

hend durch Moni-

tore ersetzt 

V 
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Vor diesem Hintergrund  erneuerte die VOS ihre Fahrzeugflotte wesentlich schneller als 

geplant. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die gesamte Umstellung ohne För- 

dermittel stattfand. Die beschleunigte Erneuerung der Fahrzeugflotte erfolgte somit 

vollständig zu Lasten der Verkehrsunternehmen. Ein regelmäßiges Reporting gegen- 

über der Stadt Osnabrück gewährleistete die Umsetzung der verabredeten Fahrzeug- 

umstellung. 

Die Stadt Osnabrück hat im Jahr 2018 einen Luftreinhalteplan erstellt, der neben dem 

Thema Feinstaub-Emission unter anderem auch Stickoxide in den Fokus nimmt. Hierzu 

bestehen enge Abstimmungen zwischen dem Aufgabenträger und den Unternehmen 

in der VOS. 

Verringerung  der  Lärmemissionen  

Die Stadt Osnabrück hat in den Jahren 2012 und 2013 einen Lärmaktionsplan erarbei- 

ten lassen. Mithilfe einer Analyse wurden viele Straßenabschnitte identifiziert, die mit 

überproportional hohen Lärmemissionswerten belastet sind. Viele dieser Abschnitte 

werden auch mit dem Bus befahren. 

Nach der Lärmanalyse sind Lärmbelastungen, z.B. in der Möserstraße und der Johan- 

nisstraße nördlich des Wallrings, auf die hohe Frequentierung durch Busse zurückzu- 

führen. Es wird im Aktionsplan darauf hingewiesen, dass durch den Einsatz von lärm- 

armen Fahrzeugen auf Straßen mit relativ hohem Busanteil eine Reduzierung der Lärm-

belastung um bis zu 2 dB(A) erreicht werden kann. Der Aktionsplan schlägt vor, an-

spruchsvolle Standards für die Geräuschemissionen zu formulieren. Diese sollten sich an 

den Vorschlägen des Umweltbundesamtes orientieren. Neuanschaffungen soll- ten diese 

Richtwerte prinzipiell nicht überschreiten. Darüber hinaus hat sich die Stadt Osnabrück 

mit mehreren Straßenabschnitten darum beworben, in einem Pilotprojekt Tempo 30 an 

Hauptverkehrsstraßen zu testen. Derzeit läuft der Test auf einem Teilabschnitt der Ibur-

ger Straße, er endet am 31.12.2024. 

Die damals geplante und inzwischen weit fortgeschrittene Elektrifizierung des Busverkehrs 

durch die Stadtwerke Osnabrück fließt in diese Berechnung mit  ein und hat großen posi-

tiven Einfluss auf die errechnete künftige Situation in vom Busverkehr bedienten Stra-

ßenabschnitten. 

Besonderheiten in der Fahrzeugflotte  

Bereits seit dem Jahr 2010 setzen die Stadtwerke Osnabrück unter dem Namen 

̇aɔȡǹŴɔȡ̄ aɔȡ"ƖĊ.Ɩô±ȉˈɢô± ±ĜƖˮ |Ĝ± ±ĜƖ± ų.Ɩô± ʘƶƖ ̟̠ Ƌ±Ⱥ±ȉƖ "ɔíʞ±Ĝȡ±Ɩ˱ ƕ"lĊ "Ɩ- 

í"Ɩôȡ ˈʞ±Ĝ !ƖĊ.Ɩô±ȉˈɢô±Ɩ ʞɔȉ|± |Ĝ± b±ȡȺ±Ċ±Ɩ|± ̇aɔȡǹŴɔȡ̄-Flotte Ende des Jahres 2011 

um weitere fünf Anhängerzüge erweitert. Die Kombination aus einem herkömmlichen 

12-Meter-Niederflurbus und einem Personen-Anhänger wird seitdem vor allem 
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Abbildung  3-15: Anhängerzüge BusPlus im Stadtverkehr Osnabrück (Quelle: Stadtwerke Osnabrück). 

 

auf der besonders von Studierenden nachgefragten Linie 21/22 eingesetzt, aber auch 

auf sehr stark frequentierten Fahrten in der morgendlichen und mittäglichen Schüler- 

verkehrsspitze. Mit dem Wechsel auf elektrische Gelenkbusse begann jedoch die Abkehr 

von Personen-Anhängern. 

Auch andere VOS-Unternehmen setzen, um auf eine starke Nachfrage zu reagieren, 

Fahrzeuge mit größeren Kapazitäten ein, als die regulären Gelenkzüge fassen können. 

Hier sind vor allem die überlangen vierachsigen CapaCity in der VOS Süd sowie Doppel-

deckerbusse in der VOS Nord hervorzuheben. Darüber hinaus werden aber aus wirt-

schaftlichen Gründen bei geringer Nachfrage auch vermehrt kleinere Fahrzeuge einge-

setzt. Somit verfügen die Unternehmen in der VOS heute über eine deutlich differenzier-

tere Fahrzeugflotte und können dadurch besser auf Fahrgastmengen reagieren. 

 

Abbildung  3-16: CapaCity in der VOS Süd (Quelle: Willy Hummert Omnibusverkehr). 
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Abbildung  3-17: Doppeldecker in der VOS Nord (Quelle: Omnibusbetrieb Nieporte). 

Einstieg  in  die E-Mobilität  

In den vergangenen Jahren sammelten die Stadtwerke Osnabrück erste Erfahrungen 

mit  Elektrobussen im Linienbetrieb. Auf einer relativ kurzen Innenstadtlinie mit  ge-

ringer Kilometerleistung, die den zentralen Verknüpfungspunkt Neumarkt mit dem 

Hauptbahnhof und dem Marienhospital verband, setzten die Stadtwerke Osnabrück im 

Zeitraum von 2011 bis 2017 einen Elektro-Kleinbus ein. Damit war der Verkehrsbetrieb 

der Stadtwerke Osnabrück der erste in Deutschland, der diese neue Technik im plan-

mäßigen Linienbetrieb einsetzte. Ab dem Jahr 2013 ergänzte ein weiterer Elektrobus 

die Flotte der Stadtwerke. Dieser Elektro-Midibus wurde innerhalb des Projektes 

econnect Germany beschafft, das im Rahmen der BMWi-!ɔȡȡlĊȉ±ĜbɔƖô ̇ěťȹ íɢȉ °Ŵ±Ŧ- 

ȺȉƶƌƶbĜŴĜȺ.Ⱥ ěě̄ ô±íǈȉ|±ȉȺ ʞɔȉ|±˱ {Ĝ±ȡ±ȉ aɔȡ ʞɔȉ|± ±b±Ɩí"ŴŴȡ "ɔí |±ȉ ƶb±Ɩ b±ȡlĊȉĜ±b±- 

nen Innenstadt-Linie eingesetzt, die in diesem Zusammenhang mit einer Erweiterung 

des Linienweges über den Hauptbahnhof hinaus den Hasepark und die Rosenburg er-

schloss. Später erfolgte aufgrund einer Brückensperrung die erneute Beschränkung des 

Linienweges auf den Abschnitt Hauptbahnhof - Marienhospital - Neumarkt. Die einge-

setzten Neuanschaffungen waren ein wichtiger Schritt hin zu einem emissions- freien 

Verkehr, der aufgrund steigender Umweltanforderungen die Entwicklungen im Nah-

verkehr stark beeinflussen wird. Die hierdurch gewonnenen Erfahrungen wurden ge-

nutzt, um den nächsten Schritt gesichert und konsequent gehen zu können: Den Sys-

temwechsel auf Elektro-Gelenkbusse für den täglichen Einsatz auf den Hauptlinien und 

in diesem Zusammenhang den sukzessiven Ersatz der Dieselbusflotte. 

Im 3. NVP aus dem Jahr 2013 war als Ziel die Einführung von Hybrid-O-Bussen genannt 

worden. Dieses Ziel basierte auf einem Gutachten des Büros Lindschulte + Kloppe aus 

demselben Jahr. Bereits in diesem Gutachten wurde jedoch darauf hingewiesen, dass 

bei einer möglichen schnelleren Entwicklung der Batterie-Speichermöglichkeiten ein  
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völliger Verzicht auf die Oberleitung möglich wäre. Etwa zeitgleich begann in mehreren 

europäischen Ländern eine Diskussion um neue Nachladekonzepte für Elektrobusse, 

verbunden mit  dem Ziel der Gewichtsreduzierung der Batterien im Bus sowie mit  dem 

Ziel, auf neue Ladeinfrastruktur in Form von Oberleitungen entlang der ganzen Buslinie 

verzichten zu können. Da sich diese Entwicklung schneller als erwartet vollzog, nahmen 

die Stadtwerke Osnabrück Abstand von der Planung, Oberleitungen entlang von Bus- 

linien neu einzurichten und setzten stattdessen auf Batterie-Fahrzeuge mit  Übernacht- 

ladung (Over-Night -Charging) plus ergänzender Schnellladung an den Endhaltestellen 

(Opportunity -Charging). 

Seit dem Frühjahr des Jahres 2019 fahren zunächst 13, danach erweitert auf insgesamt 

62 Elektro-Gelenkbusse des Herstellers VDL mit  Batterie und Nachlademöglichkeit mit -

tels Pantographen auf den MetroBus-Linien in Osnabrück (Abbildung 3 -18). Auch im 

Regionalverkehr sind in den letzten Jahren zunehmend Hybridbusse und Elektrobusse 

im Einsatz. Bei den Elektrobussen im Landkreis handelt es sich dabei um Busse, die 

ausschließlich im Depot geladen werden können und eine jährliche Fahrleistung von 

600.000 km auf die Straße bringen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es 

auch im Regionalverkehr möglich ist, mit Batteriebussen zu verkehren, ohne dass die 

Fahrgäste auf Komfort verzichten müssen. Insgesamt sind im Nordkreis mittlerweile 

sechs batteriebetriebene Fahrzeuge im Einsatz ̙ eine weitere Umstellung auf Elektro-

busse gestaltet sich zukünftig allerdings schwierig, da die Bundesförderung eingestellt 

wurde und eine Alternativförderung im notwendigen Umfang  unumgänglich wird, die 

zurzeit noch nicht absehbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung  3-18: Neuer Elektrobus im Stadtverkehr Osnabrück (Quelle: Stadtwerke Osnabrück). 
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Abbildung  3-19: Neuer Elektrobus im Landkreis Osnabrück (Quelle: Hülsmann Reisen GmbH). 

 

3.3 Haltestellen  und  Barrierefreiheit  im  ÖPNV 

Als Zugangspunkt zum ÖPNV sind Haltestellen von besonderer Bedeutung. Im ge- 

samten Verkehrsgebiet von Stadt und Landkreis Osnabrück befinden sich 4.050 Halte- 

stellenpositionen. Davon entfallen auf die VOS Nord aufgrund ihrer Größe allein 1.100 

Haltestellenpositionen. In Abhängigkeit  von der Struktur der Teilräume ist auch das Be- 

dienungsangebot unterschiedlich (siehe dazu Kapitel 3.7 und 3.8). Dementsprechend 

variiert auch der Anteil der Haltestellen an Takt-Haltestellen in den einzelnen Gemein- 

schaftsverkehren. 

Tabelle 3-3: Haltestellenpositionen im gesamten VOS-Verkehrsgebiet. 

Teilregion  Haltestellen 
an Taktlinien  

sonstige Hal-
testellen  

Gesamt 

VOS NordOst 150 350 500 

VOS Ost 250 500 750 

VOS Süd 300 550 850 

VOS Wallenhorst 101 54 155 

VOS Nord 150 1.000 1.150 

Summe Landkreis  951 2.475 3.426 

Stadt Osnabrück 575 125 700 

Gesamt 1.526 2.600 4.126 

In den letzten Jahren sind sowohl von den Städten und Gemeinden als auch vom Land- 

kreis und den zuständigen Straßenbaulastträgern enorme Anstrengungen unternom- 

men worden, Haltestellen baulich auf einen neuen Stand zu bringen. Vor dem Hinter- 

grund der zusätzlich geforderten Barrierefreiheit wurde eine Vielzahl von Haltestellen 

entsprechend umgebaut. Priorität haben dabei die Haltestellen an Taktlinien und Ver- 

knüpfungspunkten sowie an besonderen Standorten wie Krankenhäusern, Altenhei- 

men und Schulen. Von diesen Haltestellen sind bislang bereits insgesamt über 35 % 
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barrierefrei ausgebaut. Der Anteil der barrierefreien Haltestellen variiert allerdings von 

Kommune zu Kommune sehr stark. Somit zeigt der Anteil an barrierefreien Haltestellen 

einerseits die großen bislang betriebenen Anstrengungen, andererseits jedoch auch 

den noch bestehenden Bedarf zum weiteren barrierefreien Ausbau. 

In der Stadt Osnabrück orientierte  sich der Ausbau von Haltestellen zum einen an dem 

Ziel, möglichst räumlich konzentriert  stadtteilbezogen vorzugehen und sich zum andern 

entsprechend dem Verlauf der neuen Metrolinien im Busnetz 2020 zu orientieren. Die 

Takt-Haltestellen wurden von der Stadt Osnabrück mittlerweile schon zu ca. 75 % bar-

rierefrei ausgebaut. Die Stadt schreitet im Ausbau weiterhin kontinuierlich voran, indem 

sie die Möglichkeit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) in An-

spruch nimmt, pro Jahr für insgesamt 16 Haltestellen Fördermittel  zu beantragen und 

dementsprechend auszubauen. Darüber hinaus erfolgt  der Ausbau von Haltestellen im 

Rahmen von Straßenbaumaßnahmen. Auch Fahrradbügel zur sicheren Abstellung von 

Fahrrädern werden in Stadt und Landkreis in den meisten Fällen installiert. 

Im Landkreis Osnabrück konnte eine Vielzahl von Bushaltestellen im Zuge von Stra- 

ßenerneuerungsmaßnahmen barrierefrei ausgebaut werden. Dabei fand vielerorts ein 

Rückbau von Busbuchten zu Straßenrandhaltestellen statt. Die Vorteile dieser Halte- 

stellenform liegen auf der Hand: Neben deutlich mehr Platz für wartende Fahrgäste 

bieten diese Haltestellen aufgrund des Bordsteins und ihrer besseren Erkennbarkeit 

einen nennenswerten Sicherheitsgewinn, insbesondere außerorts (Abbildung 3 -20 und 

3-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung  3-20: Haltestelle 

Jeggen West in Bissendorf 

vor dem Ausbau. 
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Abbildung 3 -21: Haltestellen Jeggen 

West in Bissendorf nach dem Ausbau 

als Beispiel für eine Straßenrandhal- 

testelle. 

Sofern kein Rückbau von Busbuchten möglich war, wurde versucht, das barrierefreie 

Anfahren der Busse an die Haltestelle durch den Bau einer Haltestelle nach dem Säge- 

zahn-Prinzip (Abbildung 3 -22) zu ermöglichen. 
 

Abbildung  3-22: Haltestelle Bramsche-Hesepe, Bahnübergang B218 als Beispiel für eine Busbucht nach 

dem Sägezahn-Prinzip (Quelle: eberhard - die ingieure gbr). 

Barrierefreiheit  

Für die Barrierefreiheit im ÖPNV sind vor allem das BGG und das PBefG maßgebend. 

Das BGG definiert bauliche Anlagen sowie Verkehrsmittel dann als barrierefrei, wenn 

sie für behinderte Menschen ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne 

fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 

In der Neufassung des PBefG im Jahre 2013 wird zudem festgeschrieben, dass der NVP 
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die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen berück- 

sichtigt, und zwar mit  dem Ziel, bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu 

erreichen. Im NVP können allerdings Ausnahmen von dieser Frist konkret benannt und 

begründet werden. 

{Ĝ± ̇ƵȡƖ"bȉɢlŦ±ȉ ĉ"ŴȺ±ȡȺ±ŴŴ±̄ 

Die PlaNOS hatte bereits vor Verabschiedung des novellierten PBefG eine Vorgabe für 

den barrierefreien Ausbau von Haltestellen erarbeitet und im Dezember 2013 in einer 

Broschüre unter |±ƌ ȹĜȺ±Ŵ ̇ȠĜlĊ±ȉ °ĜƖȡȺ±Ĝô±Ɩ  ̙Die Osnabrücker ĉ"ŴȺ±ȡȺ±ŴŴ±̄ ʘ±ȉöffent-

licht (siehe Anhang). Diese Vorgabe wurde in enger Abstimmung mit  den Aufga- ben-

trägern, Verkehrsunternehmen, öffentlichen  Institutionen  und Behindertenbeiräten er-

stellt. Die grundlegenden Bestandteile einer barrierefreien Haltestelle sind der Hoch- 

bord mit 16 cm Einbauhöhe sowie das mit den Behindertenvertretern abgestimmte 

optische und taktile Leitsystem. Zudem sind die weiteren Aspekte wie ausreichender 

Platz, ausreichende Beleuchtung, barrierefreie Zuwegung, Fahrgastinformation in der 

Wartehalle bzw. am gut sichtbar aufgestellten Haltestellenschild zu berücksichtigen. 

Für eine finanzielle Förderung durch das Land ist die Berücksichtigung dieser Vorgaben 

eine zwingende Voraussetzung. 

3.4 ÖPNV-Busbeschleunigung Umwelt-

verbundachsen  und  Busschleusen 

Ein hochwertiges ÖPNV-System benötigt auf den Hauptachsen eigene Trassen im Stra-

ßenraum, vor allem dort, wo die Verkehrsbelastung regelmäßig zu Rückstaus und Ver-

spätungen führt. Nur bei möglichst weitgehender Unabhängigkeit vom sonstigen Stra-

ßenverkehr ist eine Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrssystems 

in hinreichender Form möglich. Nur so kann eine deutliche Steigerung der Fahr- gast-

zahlen erreicht werden. 

In staugefährdeten Straßenabschnitten stellen Bussonderfahrstreifen die effektivste 

Möglichkeit zur Beschleunigung des Busverkehrs dar. Sie dienen der Verhinderung 

zeitlicher Verzögerungen durch Staubildung, da sie den Bussen ein Vorbeifahren am 

Stau des Individualverkehrs ermöglichen. Über sogenannte Busschleusen können die 

Busse vor den Lichtsignalanlagen (LSA) wieder auf die gemeinsam mit  dem Individual- 

verkehr genutzten Fahrstreifen fahren. Zur reibungslosen Einfahrt in diese Fahrstreifen 

werden am Ende der Bussonderspuren in der Regel zusätzliche kurze Grünzeit-Fenster 

geschaltet, was mithilfe von Sondersignalen erfolgt. In Osnabrück befinden sich Bus- 

sonderfahrstreifen mit verschiedenen Nutzungsberechtigungen. Diese sind in Abbil- 

dung 3-23 zu erkennen. 
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Abbildung 3 -23: Vorhandene Busspuren in Osnabrück. 

Einen ähnlichen Effekt wie die Bussonderspuren können sogenannte Umweltspuren für 

den Busverkehr haben. Umweltspuren dürfen neben dem Busverkehr auch von den 

Fahrradfahrern und unter Umständen auch von Taxen genutzt werden. Die Einrichtung 

solcher Fahrstreifen fördert besonders die Kombination der Verkehrsträger Rad und 

Bus. Bei einer Mitbenutzung durch Fahrräder ist eine Mindestbreite von 4,50 m erfor- 

derlich, um ein gefahrloses Überholen durch Busse zu ermöglichen. 

Vorrangtrassen für den Umweltverbund  

In einigen Fällen bietet das Straßennetz in der Stadt Osnabrück die Möglichkeit, pa- 

rallel verlaufende Straßen mit unterschiedlichen Funktionen zu versehen. So erhalten 

bestimmte Straßen vorwiegend die Funktion einer Hauptverkehrsstraße. Die parallele 

Straße dient vorwiegend dem ÖPNV, dem Anliegerverkehr und dem Rad- sowie dem 

Fußgängerverkehr. Wichtig bei solchen Trassen ist, dass die ÖPNV- und Radverkehrs- 

spuren möglichst getrennt geführt werden, um beiden Verkehrsarten möglichst spür - 

bare Vorteile einzuräumen (Abbildung 3 -24). Bei Raumnutzungskonflikten zwischen 

ÖPNV und Radverkehrsanlagen ist ̙  in Abwägung der Qualität der einzelnen Verkehrs- 

mittel im Umweltverbund  ̙zu prüfen, ob eine Funktionstrennung auf parallel zu den 

ÖPNV-Hauptachsen verlaufenden Straßen möglich ist. 
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Lichtsignalanlagen  

Um zeitliche Verzögerungen des Busverkehrs an LSA zu vermeiden, kann der ÖPNV 

 

 
Abbildung  3-24: Beispiel zur Busbeschleunigung an der Kreuzung Bramscher Straße/Hansastraße in Osnabrück. 

vor dem Individualverkehr priorisiert werden. Priorisierungen des Busverkehrs an LSA 

führen zu einer höheren Verlässlichkeit, was zu einer steigenden Attraktivität  des ÖPNV 

führt. Darüber hinaus bewirken sie Kosteneinsparungen. 

Grundsätzlich soll die Verkehrsqualität des ÖPNV im Vergleich zu gleichgerichteten 

Verkehrsströmen an Knotenpunkten immer mindestens der Verkehrsqualität des mo- 

torisierten Individualverkehrs (MIV) entsprechen. Dazu wird nach den Vorgaben des 

Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) die Verkehrsqualität 

in Stufen von A bis F bewertet. Auch bei Neuplanungen wird dieser Grundsatz beachtet 

und für Planvarianten jeweils auch die zu erwartende Verkehrsqualität für ÖPNV-Ver-

kehrsströme im Vorfeld ermittelt.  

Busbeschleunigung  an Lichtsignalanlagen  in  Osnabrück  

Mittlerweile verfügen alle im Stadt - und Regionalverkehr eingesetzten Busse über ein 

rechnergestütztes Betriebsleitsystem (Intermodal Transport Control System, ITCS), das 

in Form eines Bordrechners verbaut ist. Somit sind alle Fahrzeuge im Stadtgebiet Osna- 

brück in der Lage, Datenfunktelegramme an eine LSA zu senden, um sich als Bus an der 

LSA anzumelden. Diese und weitere technische und organisatorischen Voraussetzun- 

gen für die Lichtsignalbeeinflussung müssen kontinuierlich zwischen den Verkehrsbe- 

trieben und den Straßenbaulastträgern abgestimmt werden. In der Stadt Osnabrück 

sind 70 % der LSA entsprechend ausgestattet, um Datenfunktelegramme des Linien- 

verkehrs verarbeiten zu können (Abbildung 3 -25). Damit allein ist jedoch noch nicht 

sichergestellt, dass der Linienverkehr einen erkennbaren Vorteil erhält. Hierzu bedarf 

es der gezielten Programmierung der jeweiligen Anlage. 
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Abbildung  3-25: Lichtsignalanlagen mit Möglichkeit zur ÖPNV-Berücksichtigung im Stadtverkehr Osnabrück. 

3.5 Tarif  

3.5.1 VOS-Tarif  Stadtgebiet  Osnabrück/Belm  und  Region  

Für den Busverkehr im Osnabrücker Land gilt seit 1997 der Gemeinschaftstarif der Ver-

kehrsgemeinschaft Osnabrück. Durch die einheitliche Tarifstruktur können Fahrgäste 

im gesamten VOS-Gebiet fahren, ohne auf die Grenzen von Teilräumen achten zu müs-

sen. Die Preisstufen des VOS-Tarifs sowie die aktuellen Preise sind dem Anhang zu 

entnehmen. 

Die Fahrpreise im VOS-Gebiet basieren auf einem Zonentarif. Abhängig von der Zahl 

der zu durchfahrenden Tarifzonen wird die Preisstufe ermittelt. Innerhalb einer Ta-

rifzone gilt die Preisstufe 1. Eine Ausnahme bildet die Tarifzone 100 Stadtverkehr Osn-

abrück inklusive Belm. Hier gilt die Preisstufe 0. Für die weiteren Verkehre gelten die 

Preisstufen 2 bis 9 sowie für Verkehre auf Relationen Landkreis und Stadt 13 bis 19.  

 

3.5.2 Niedersachsentarif und Niedersachsen -Ticket   

Bis Juli 2023 wurden Einzelfahrausweise des Niedersachsentarifs (Bartarif) im Rahmen 

einer kleinräumigen lokalen Anschlussmobilität innerhalb der jeweiligen VOS-Tarifzone 

des Abfahrts- bzw. Zielbahnhofs anerkannt (Preisstufe 0 in der Stadt Osnabrück bzw. 

Preisstufe 1 in der Region).  Die Bus-Anschlussfahrt mit dem Fahrausweis des Nieder-
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sachsentarifs war ohne Aufpreis, d.h. für den Fahrgast kostenlos möglich. 

 

Pendler oder Vielfahrer hatten bisher die Möglichkeit, für eine Bus-Anschlussfahrt in 

den oben genannte Tarifzonen der Preisstufe 0 oder Preisstufe 1 zusätzlich zur Zeit-

karte für die Bahnfahrt eine VOS-Zeitkarte zum halben Preis zu erwerben. 

Das Niedersachsen-Ticket ist ein Ticket des Niedersachsentarifs. Das Niedersachsen-

Ticket berechtigt zur Nutzung der Busse im gesamten Verkehrsgebiet der VOS, d.h. 

sowohl im Stadtverkehr Osnabrück/Belm als auch im gesamten Landkreis Osnabrück.  

 

3.5.3 Tarifmaßnahmen in der Laufzeit des 4. NVP  

In der Laufzeit des vierten NVP sind im Verkehrsraum von Stadt und Landkreis Osnab-

rück, d.h. im Verkehrsgebiet der VOS, mehrere umfangreiche Tarifmaßnahmen umge-

setzt worden. 

 

Einführung des Azubi - & SchülerAbos  

Das Azubi- & SchülerAbo wurde im August 2022 eingeführt und ist eine stadt - und 

landkreisweite Zeitkarte für Vollzeitschüler an allgemeinbildenden und berufsbilden -

den Schulen, für Auszubildende sowie für Freiwilligendienstleistende. 

Das Azubi-&  SchülerAbo ersetzt nicht nur das bisherige im Landkreis Osnabrück schon 

erfolgreiche LandkreisTicket Schüler, es wird nun auch einem erweiterten Kundenkreis 

angeboten. Das Abo kann altersunabhängig von Schülerinnen und Schülern, Auszubil-

denden und von Freiwilligendienstleistenden im gesamten Verkehrsgebiet der VOS er-

worben werden. Das Abo ist 24/7, d.h. ganzjährig und rund um die Uhr in allen Bussen 

im Verkehrsgebiet der VOS nutzbar. 

Das Azubi- & SchülerAbo basiert auf einer Landesinitiative, die die Schaffung eines 

gleichberechtigten landesweiten Tickets für Schüler, Auszubildende und Freiwilligen-

dienstleistende zum Ziel hat. In einem ersten Schritt hat die Initiative die Einführung 

von regionalen Schüler- und Azubi-Tickets verfolgt. Stadt und Landkreis Osnabrück 

haben Mittel zur Mitfinanzierung dieses Ticketangebotes in die Hand genommen und 

sich dieser Initiative angeschlossen. Mit der Einführung des Azubi-&  SchülerAbos er-

halten Stadt und Landkreis Osnabrück auch Landeszuschüsse gemäß des Niedersäch-

sischen Nahverkehrsgesetzes (§7e NNVG). Eine Bedingung für die Gewährung der Lan-

desmittel ist, dass das Ticket im gesamten Verkehrsgebiet der VOS zum gleichen Preis 

angeboten wird und nutzbar ist.  Diese Rahmenbedingungen machen Tarifabstimmun-

gen zwischen Stadt und Landkreis erforderlich. 

Aufgrund der im Vergleichszeitraum parallel auf die Nachfrage wirkenden Faktoren wie 

Corona, 9-Euro-Ticket, Einführung Azubi-&  SchülerAbo, Deutschlandticket etc. sind di-

rekte Effekte der Abo-Einführung nicht messbar. Ein überschlägiger Vergleich von Ver-

kaufszahlen des Azubi-&  SchülerAbos mit bisher gültigen Abos des Ausbildungsver-

kehrs lässt aber einen nennenswerten Zuwachs in diesem Ticketsegment erkennen.  

Nach Einführung des regionalen Schüler- und Azubi-Tickets wurde im Koalitionsvertrag 

für das Land Niedersachsen vom 01.11.2022 vereinbart, mit den kommunalen  
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Aufgabenträgern ein landesweites Ticket für alle Schülerinnen und Schüler, Azu-

bis und Freiwilligendienstleistende für 29 Euro pro Monat auf den Weg zu brin-

gen. Dieses Ticket soll in Bus und Bahn gelten. Die Umsetzung dieser Maßnahme 

ist derzeit, zum Zeitpunkt der Erstellung des NVP, offen.  

 

Einführung des Deutschland t ickets  

Am 1. Mai 2023 wurde das bundesweit gültige Deutschlandticket (kurz D-Ticket) zu ei-

Ɩ±ƌ °ĜƖíɢĊȉɔƖôȡǺȉ±Ĝȡ ʘƶƖ ̡̦ ͮ Ǻȉƶ ƋƶƖ"Ⱥ íɢȉ |±Ɩ ǈíí±ƖȺŴĜlĊ±Ɩ ƕ"Ċʘ±ȉŦ±Ċȉ eingeführt. 

Ab dem 01.01.2025 beträgt der Preis des DeutȡlĊŴ"Ɩ|ȺĜlŦ±Ⱥȡ ̢̥ ͮ pro Monat . Es gilt bun -

desweit im gesamten öffentlichen Nahverkehr sowie im regionalen Schienenverkehr aller 

beteiligten Verkehrsbetriebe, Landestarife und Verkehrsverbünde ̙  auch in Gebieten 

ohne Verkehrsverbund. Das Ziel des Deutschlandtickets ist nicht nur die finanzielle Ent-

lastung der ÖPNV-Nutzer, sondern auch die Förderung der Nutzung des ÖPNV für einen 

umweltfreundlicheren Verkehr und zur Erreichung der Klimaziele. In der Region Osnab-

rück kann das Ticket seit dem 1. Mai 2023 in Bus und Bahn genutzt werden. Es gelten die 

auf Bundesebene für das Deutschlandticket festgelegten Tarifbestimmungen.  

Erwartungsgemäß führte die Einführung des Deutschlandtickets zu einem massiven Ver-

kaufsrückgang bei bisher gültigen, verhältnismäßig teureren Zeitkarten. Diese Entwick-

lung zeigt sich auch im VOS-Tarif. Auch der Umsatz im sogenannten Bartarif (Einzelfahr-

ausweise, Tageskarten) ist deutlich zurückgegangen. 

Mit dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionali-

sierungsgesetz ̙  RegG) hat der Bundestag am 16.03.2023 die Einführung des Deutsch-

landtickets beschlossen. Über das RegG stellt der Bund den Ländern jährlich Regionali-

sierungsmittel zur Verfügung, um sich zur Hälfte am Ausgleich entfallender Fahrgeldein-

nahmen zu beteiligen. Die andere Hälfte der Mehrkosten tragen die Länder. 

Die (EU-)rechtskonforme Ausreichung der Finanzmittel an die Verkehrsunternehmen er-

folgt über die Länder und die ÖPNV-Aufgabenträger. Grundlage hierfür bildet in Nieder -

sachsen die sogenannte Billigkeitsrichtlinie (Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschland-

ticket ÖPNV 2024). Maßgebliche Instrumente der ÖPNV-Aufgabenträger zur Weitergabe 

der Mittel sind die Allgemeine Vorschrift (Landkreis Osnabrück) und der öffentliche 

Dienstleistungsauftrag (Stadt Osnabrück). 

Die Weiterführung des Deutschlandtickets über 2024 hinaus ist zum Zeitpunkt der Er-

stellung des NVPs in vielen Punkten offen. Das betrifft nicht nur die Preisgestaltung, son-

dern auch die Finanzierung bzw. deren gesetzliche Regelung. Auch die Verfahrensent-

wicklung für die bundesweite, landesweite und regionale Verteilung der Fahrgeldeinnah-

men aus dem bundesweiten Verkauf des Deutschlandtickets durch Verkehrsunterneh-

men und Vertriebsakteure steht erst ganz am Anfang. 

Aufgrund der selbst kurzfristig unsicheren rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen sind die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Tarifangeboten unter Be -

rücksichtigung des Deutschlandtickets aktuell sehr eingeschränkt. 
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Deutschlandsemesterticket  

Semesterticket-Angebote sind in der Regel solidarfinanziert. Das Ticketangebot richtet 

sich nicht an einzelne Studierende, sondern an die Studierendenschaft einer Hoch-

schule oder einer Universität. Stimmen die Studierenden einer Hochschule für die An-

nahme eines solchen Angebotes, erwerben alle Studierende das Semesterticket zum 

angebotenen Preis, unabhängig von ihrer individuellen Nutzung des Tickets. Die Soli-

darfinanzierung macht es möglich, das Semesterticket gegenüber dem regulären Tarif 

nennenswert zu rabattieren. 

Für Studierende der Hochschule Osnabrück und der Universität Osnabrück gab es bis-

her die Möglichkeit, sich für ein landesweit im SPNV gültiges und  ̙unabhängig vom 

SPNV ̙  für ein lokal im Busverkehr der VOS gültiges Semesterticket zu entscheiden. 

Auf Grundlage der für das Deutschlandsemesterticket bundesweit getroffenen Rege-

lung haben das Land Niedersachsen, die Landesnahverkehrsgesellschaft und die Nie-

dersachsentarifgesellschaft für Universitäten und Hochschulen in Niedersachsen ein 

Modell für ein lande sweites Deutschlandsemesterticket initiiert. Für das Osnabrücker 

Land haben die PlaNOS und die VOS-Partner an der Entwicklung und Umsetzung die-

ses Modells mitgewirkt. Das landesweit einheitliche Angebot an die Universitäten und 

Hochschulen mit dem bundesweit gültigen Preis i.H.v. 60 % des regulären Deutsch-

landtickets integriert das bisher im SPNV und lokal im ÖPNV gültige Angebot in einer 

Vereinbarung mit den Studierenden und bietet eine einheitliche digitale Bereitstellung 

des Semestertickets über das Smartphone (begrenzt auch als Chip-Karte an). Die Ver-

kehrsunternehmen haben sich über eine landesweite Kosten- und Einnahmeverteilung 

verständigt. 

Die Studierenden der Hochschule Osnabrück und der Universität Osnabrück haben das 

landesweit organisierte Deutschlandsemesterticket ab dem Wintersemester 2024/2025 

zum Startpreis von 29 ͮ Ǻȉƶ ƋƶƖ"Ⱥ ±ĜƖô±íɢĊȉȺ˱ Das Deutschlandsemesterticket gilt im 

lokalen bzw. regionalen Bus- und Bahnangebot sowie bundesweit im ÖPNV und SPNV 

aller beteiligten Verkehrsbetriebe, Landestarife und Verkehrsverbünde. 

 

Einführung des Bus -Schiene-Tarifs  

Mit der Einführung des Bus-Schiene-Tarifs wird kein neuer, eigenständiger Tarif ange-

boten. Vielmehr handelt es sich um Ergänzungen/Erweiterungen des Niedersachsen-

tarifs und eine Tarifharmonisierung zwischen Niedersachsentarif und VOS-Tarif und 

damit um eine Integration bestehender Tarife. Diese Bus-Schiene-Tarif-Integration 

(BSTI) wird auch als Bus-Schiene-Tarif bezeichnet. 

In den letzten Jahren wurden verschiedene Tariflösungen eingeführt, um die kombi-

nierte Nutzung von Bus und Bahn zu fördern. Im Rahmen des 4. Nahverkehrsplans 

(NVP) haben Stadt und Landkreis beschlossen, einen Bus-Schiene-Tarif zu entwickeln, 

der die gemeinsame Nutzung von Bus und Bahn ermöglicht, Ticketangebote angleicht 

und Fahrten in benachbarte Gebiete abdeckt. Ziel ist es, Zugangshemmnisse abzu-

bauen, Kunden zu binden und den ÖPNV attraktiver zu gestalten. In den durch die 

Büros Intraplan/Probst & Consorten erstellten Gutachten 
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(Machbarkeitsstudie und Folgegutachten) zur Bus-Schiene-Tarif-Integration wurden 

zusammen mit den SPNV-Aufgabenträgern LNVG und NWL, der Niedersachsentarif 

GmbH, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Busunternehmen der Verkehrsgemeinschaft 

Osnabrück (VOS) sowie der Westfalentarif GmbH verschiedene Tarifbausteine erar-

beitet und schließlich partiell zur Umsetzung geführt. 

Seit dem 1. August 2023 können TagesTickets und Einzeltickets sowohl für Bus als 

auch Bahn kombiniert genutzt werden. Das TagesTicket BusBahn ermöglicht flexible 

Fahrten für bis zu fünf Personen auf einer vorab gewählten Strecke, gestaffelt nach 

Entfernungsstufen. Im VOS-Tarif wurden das TagesTicket Familie durch das TagesTi-

cket ersetzt, die Gruppenlogik angepasst sowie die Mitnahmebestimmungen für Kin-

der an den Niedersachsentarif angeglichen. Neue Preisstufen für Busfahrten von und 

nach Osnabrück wurden eingeführt (Preisstufen 13 bis 19). 

Die integrierte Anschlussmobilität im Niedersachsentarif, womit die Nutzung von 

Nahverkehrs-Bahntickets im Busanschlussverkehr in den Start- und Zielzonen um die 

Bahnhöfe bei Einzeltickets und TagesTickets BusBahn möglich ist, wurde erweitert, 

u.a. um auch Kommunen ohne Bahnanschluss einzubeziehen (nachfolgende Abbil-

dung 3-26).  

Pendler und Vielfahrer können für relationsbezogene Zeitkarten des Niedersachsen-

tarifs (z.B. Wochen- und Monatskarten) weiterhin ermäßigte Anschlusszeitkarten für 

Fahrten in den Bussen der VOS zum auf der Fahrkarte angegebenen Startbahnhof 

und/oder vom Zielbahnhof innerhalb festgelegter Tarifzonen erwerben. Nach der Ein-

führung des Deutschlandtickets spielt dieses Zeitkarten-Angebot allerdings keine 

Rolle mehr. 
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Abbildung 3-26: Anschlussgebiete im Bus-Schiene-Tarif im Raum Osnabrück 

 

Neugestaltung Tarifsystematik/Tarifübergang  

Im Rahmen der Tarifmaßnahme wurde der VOS-Plus-Tarif abgeschafft. Zudem wurde eine 

Neuzuordnung von Tarifrelationen vorgenommen,  um die uneinheitliche und kompli-

zierte Tarifsituation, für die auch die Grenzlage zu Nordrhein-Westfalen ursächlich ist, zu 

verbessern (nachfolgende Abbildung  3-27). Für Verkehre auf den im südlichen Landkreis 

gelegenen Strecken Haller Willem und Osnabrück ̙  Münster gilt innerhalb Niedersach-

sens nun auch der Niedersachsentarif. Die bisher auf dem Haller Willem für Fahren 

von/nach Westfalen angewendeten Übergangstarife sind mit Gültigkeit für beide Fahrt-

richtungen durch den WestfalenTarif ersetzt worden. Für den grenzüberschreitenden Ver-

kehr auf der Strecke Osnabrück Münster gilt weiterhin der WestfalenTarif. Mit der Tarif-

maßnahme zum 01.08.2023 ist der WestfalenTarif im südlichen Landkreis auch im An-

schluss an die Bahn im Busverkehr gültig. 
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Abbildung  3-27:  Tarifstruktur im SPNV im Raum Osnabrück nach Einführung der Bus-Schiene-Tarif-Integration im 

Jahr 2023 

 

Weitere Tarifbausteine des Projektes Bus -Schiene-Tarif  

Die Umsetzung weiterer Tarifbausteine des Projektes wie die integrierte Anschlussmo-

bilität für Zeitkarten in Stadt und Landkreis Osnabrück oder ein rabattiertes Schülerticket 

für Bus- und Bahn wurde vor dem Hintergrund der Einführung des Deutschlandtickets 

und der im Koalitionsvertrag angekündigten Landesinitiative, ein landesweit in Bus und 

Bahn gültiges 29-Euro-Ticket einführen zu wollen, zunächst zurückgestellt. 

 

Preisentwicklungen  

Aufgrund steigender Personal-, Energie- und Beschaffungskosten oder auch der Auswir-

kungen der Corona-Pandemie hat es in der Laufzeit des vierten NVP mehrere Tarifan-

passungen gegeben. So sind die Ticketpreise im VOS-Tarif in den Jahren von 2019 bis 

2024 um durchschnittlich 2,8 % angepasst worden. 

 

3.5.4 Gültigkeit bzw. Anerkennung weiterer Tarifangebote  

Über den VOS-Tarif, den Niedersachsentarif und den WestfalenTarif (Kapitel 3.5.3) hin-

aus werden innerhalb des VOS-Gebietes die Tarifangebote folgender Verkehrsträger an-

erkannt: 
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Deutschlandtarif (bundesweiter Nahverkehrstarif der  Eisenbahnverkehrs - unter-

nehmen)  

 

Der Deutschlandtarif, ein bundesweit gültiger Tarif für den Schienenpersonennahver-

kehr, kommt grundsätzlich ausnahmslos für Fahrten zum Tragen, bei denen ausschließ-

lich Nahverkehrszüge im Reiseverlauf enthalten sind und bei denen weder ein Ver-

bundtarif noch ein Landestarif zur Anwendung kommt, d.h. kein anderer Tarif Vorrang 

hat.  

 

Angebote der DB AG  

Fernverkehrstickets der Deutschen Bahn mit CityTicket berechtigen zur Nutzung aller 

Busse der VOS in der Tarifzone 100 (Osnabrück/Belm) zur Erreichung des Fahrtziels. 

Das CityTicket ist beim Flexpreis im Fernverkehr automatisch enthalten und ermöglicht 

die kostenfreie Anfahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof am Abfahrtsort 

sowie die kostenfreie Weiterfahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln am Zielort.  

{"ȡ !Ɩô±bƶȺ ̇kĜȺʲ ƌƶbĜŴ̄ ʞĜȉ| ĜƖ ʗ±ȉbĜƖ|ɔƖô ƌĜȺ ±ĜƖ±ƌ {a ȹĜlŦ±Ⱥ |±ȉ ǹȉƶ|ɔŦȺŦŴ"ȡȡ± ! 

oder a ƌĜȺ ˇĜ±ŴƶȉȺ ̇ƵȡƖ"bȉɢlŦ̄ˮ ̇ƵȡƖ"bȉɢlŦ ĉbí̄ˮ ̇ƵȡƖ"bȉɢlŦ !ŴȺȡȺ"|Ⱥ̄ ƶ|±ȉ ̇ƵȡƖ"b̘

ȉɢlŦ ȠɔȺȺĊ"ɔȡ±Ɩ̄ ˈɔȉ ʝ±ĜȺ±ȉí"ĊȉȺ ĜƖƖ±ȉĊ"Ŵb |±ȉ ȹ"ȉĜíˈƶƖ± ̞̝̝ ˷ƵȡƖ"bȉɢlŦ˾a±Ŵƌ˸ ƌĜȺ 

allen Bussen der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück in Richtung auf das Fahrtziel aner-

Ŧ"ƖƖȺ˱ ̇kĜȺʲ ƌƶbĜŴ̄- Tickets werden in Form von Einzel- oder TagesTickets ausgegeben. 

Die Einzelfahrt ist im unmittelbaren Anschluss an das zugehörige DB-Ticket gültig. 

Inhaber der BahnCard 100 sind berechtigt, in dem City-Tarifgebiet (Tarifzone 100 Os-

nabrück/Belm) alle VOS-Verkehrsmittel zu beliebig vielen Fahrten zu nutzen. 

 

WestfalenTarif, NRW -Tarif  

Gültige Tickets des WestfalenTarifs berechtigen ohne Kauf einer zusätzlichen Fahrkarte 

zur Fahrt in den Bussen der VOS von der auf der Fahrkarte angegebenen Startzone 

bzw. zu der auf der Fahrkarte angegebenen Zielzone. 

Gültige Tickets des NRW-Tarifs mit Start oder Ziel in Osnabrück werden im gesamten 

Stadtbus-Netz Osnabrück/Belm (Tarifzone 100) anerkannt. 

 

Semestertickets  

Im VOS-Gebiet werden unterschiedliche Semestertickets anerkannt. Zum Winterse-

mester 2024/2025 wurde an Hochschule Osnabrück und Universität Osnabrück bis auf 

Weiteres das Deutschlandsemesterticket eingeführt (siehe Kapitel Tarifmaßnahmen). 

Neben dem Deutschlandsemesterticket, welches das lokale Bus- und Bahnangebot be-

inhaltet, wird das NRW-Semesterticket in der Tarifzone 100 (Osnabrück/Belm) aner-

kannt.  
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3.6 Marketing  und  Vertrieb  

Ein wichtiger Aspekt der VOS ist ein gemeinsames Marketing, von der Idee einer Kam-

pagne bis zu ihrer Umsetzung. Das Kampagnenspektrum reicht hierbei von einer geziel-

ten Produktbewerbung über die kommunikative Begleitung von Fahrplananpassun-

gen bis hin zur Bewerbung neuer Tarifstrukturen. Neben den klassischen Printproduk-

ten erhalten die digitalen Kanäle eine zunehmend zentrale Bedeutung. Den inhaltli-

chen Schwerpunkt der Vermarktung bildet die Kommunikation des Fahrplanangebo-

tes der VOS, verbunden mit dem Ziel, sowohl die Fahrgäste als auch die Nichtnutzer 

für den attraktiven ÖPNV in Stadt und Region zu gewinnen und zu begeistern. Im Jahr 

2016 hat die VOS zur digitalen Fahrplaninformation eine Mobilitäts -App mit dem Na-

men VOSpilot eingeführt. 

Zur Verbesserung der persönlichen Beratung der Fahrgäste ist zum 01.01.2019 das 

ǹȉƶŞ±ŦȺ ̇{±ˈ±ƖȺȉ"Ŵ± ƋƶbĜŴĜȺ.Ⱥȡb±ȉ"ȺɔƖô̄ ô±ȡȺ"ȉȺ±Ⱥ ʞƶȉ|±Ɩ˱ °ĜƖ ȡǺ±ˈĜ±ŴŴ ô±ȡlĊɔŴȺ±ȡ 

Team übernimmt die Mobilitätsberatung. Diese richtet sich an alle Bürger und große 

Verkehrserzeuger wie Firmen, Krankenhäuser, Kommunen oder Verwaltungen. Das 

Projekt beinhaltet eine Mobilitätsanalyse und zielgruppenspezifische Mobilitätsbera- 

tung. Neben der bereits vorhandenen stationären Beratung in der Stadt Osnabrück 

wird über Informationsstände an wechselnden Standorten im Landkreis und in der 

Stadt Osnabrück eine Mobilitätsberatung  in der Fläche angeboten. Zu dem Projekt ge- 

hören die Förderung eines elektrischen Infomobils  sowie eines App-basierten Demo-

/ Infoscreens, die Einrichtung eines Beraterplatzes in der bestehenden Mobilitäszent-

rale am Neumarkt sowie die rhetorische Schulung, Bekleidung und technische Aus-

stattung der Mobilitätsberater. Dieses Projekt wurde für den Zeitraum von drei Jahren 

durch das Land Niedersachsen gefördert  ̙es handelt sich hierbei um ein ebenfalls 

durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördertes Projekt 

 ̙und wurde abgeschlossen. 

Der Verkauf von Fahrscheinen wird in der VOS über verschiedene Vertriebskanäle si- 

chergestellt. Die Fahrgäste haben die Möglichkeit, Tickets beim Fahrpersonal in den 

Bussen zu erwerben. Das Ticketangebot beim Fahrpersonal erstreckt sich vom Kurz- 

streckenTicket bis hin zum WochenTicket. Im Vorverkauf sind Tickets in verschiedenen 

Servicecentern und externen Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Servicecenter bieten 

grundsätzlich das gesamte Ticketsortiment an, während in den Vorverkaufsstellen nur 

das 8-Fahrten-Ticket erhältlich ist. Abonnements werden über das Abo-Management 

verwaltet und können online oder analog per Post bestellt werden. 

Wie bereits in Kapitel 3.5 beschrieben, stellte die Tarifmaßnahme zum 01.11.2017 die 

erste Stufe zur Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie dar. Ziel der Digitalisierungs-  
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strategie ist es, den VOSpilot zum zentralen digitalen Vertriebskanal aller Mobilitäts- 

angebote (ÖPNV, Carsharing, Parken, Pedelec-Verleihsystem) zu entwickeln und den 

Kundenservice von einem reinen Fahrscheinverkauf hin zu einer Mobilitätsberatungs- 

dienstleistung zu entwickeln. Neben der Einführung neuer Tarifprodukte lag ein wei- 

terer Fokus in der VOS-weiten Überarbeitung der Ticketbezeichnungen, um den Fahr- 

gästen die Ticketauswahl zu erleichtern. 

In einer ersten Stufe der Digitalisierungsstrategie ab 01.11.2017 können die Fahrgäste 

in der Preisstufe 0 (Stadtverkehr Osnabrück/Belm) ihr Bus-Ticket über die Mobilitäts -

App VOSpilot kaufen. Das über die App erhältliche Ticketangebot reicht vom digitalen 

KurzstreckenTicket bis zum digitalen MonatsTicket. Seit dem 01.05.2020 ist das Han-

dyTicket auch für den Regionalverkehr zu erwerben (Einzel- und Tagesticket). Ein zu-

nehmender Verkauf von Fahrscheinen über die App soll den Anteil des Barverkaufs in 

den Bussen verringern und damit eine Beschleunigung des Fahrgastwechsels an den 

Haltestellen bewirken. 

Ein weiterer Schritt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie ist das sogenannte Check-

in/Be-out-System mit integrierter Bestpreisabrechnung, dessen Einführung im Jahr 

2020 im Stadtverkehr Osnabrück realisiert wurde. Die Einführung im Regionalverkehr 

wurde im November 2024 realisiert. Über den VOSpilot erfolgt  durch die Fahrgäste 

b±Ĝƌ a±Ⱥȉ±Ⱥ±Ɩ |±ȡ aɔȡȡ±ȡ "ŦȺĜʘ |"ȡ °ĜƖlĊ±lŦ±Ɩ ĜƖ |"ȡ ȠʲȡȺ±ƌ ˷̇kĊ±lŦ-ĜƖ̄˸˱ a±Ĝƌ Aus-

steigen müssen die Fahrgäste selbst nicht aktiv werden  ̙das System erkennt automa-

ȺĜȡlĊˮ |"ȡȡ |±ȉ ì"Ċȉô"ȡȺ |±Ɩ aɔȡ ʘ±ȉŴ"ȡȡ±Ɩ Ċ"Ⱥ ˷̇a±-ƶɔȺ̄˸˱ {"ȡ "Ɩô±ȡlĊŴƶȡȡ±Ɩ± ĉĜƖȺ±ȉ̘

grundsystem ermittelt anschließend für den maximalen Zeitraum einer Woche den 

günstigsten Preis für die zurückgelegten Fahrten. Jeweils zum Anfang des Folgemonats 

werden alle Fahrten eines Monats gesammelt abgerechnet. 

Als weiterer Baustein der Digitalisierungsstrategie wurde die Einführung prüffähiger 

Abo-Chipkarten im Tarifgebiet Osnabrück/Belm umgesetzt. Diese werden über ein 

mandantenfähiges Hintergrundsystem verwaltet. Die Ausgabe der Abonnements er- 

folgt als elektronisch prüffähige Chipkarten nach einheitlichem Standard der VDV-KA 

(Verband Deutscher Verkehrsunternehmen-Kernapplikation) oder als Ausgabe auf dem 

Smartphone. 

Zusätzlich wird seit Anfang 2019 ein webbasiertes Mobilitätsportal  angeboten, welches 

den Fahrgästen im gesamten VOS-Gebiet einen Zugang zu allen Mobilitätsangeboten 

(ÖPNV, Carsharing, Parken, Pedelec-Verleihsystem) ermöglicht. 

Es besteht nach der Registrierung im Portal die Möglichkeit, sich für die einzelnen 

Dienstleistungen (BusAbo, Handy-Ticket, Check-in/Be-out, Stadtteilauto, Parken) on-  
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line freischalten zu lassen. Die Buchung zur Nutzung der einzelnen Angebote erfolgt 

anschließend über den VOSpilot. Das Mobilitätsportal ermöglicht es dem Nutzer, mit 

einmaliger Anmeldung alle Buchungsoptionen nutzen zu können. 

Je nach Vertriebskanal werden als Zahlungsmittel Bargeld, EC-Karte, Lastschriftverfah- 

ren, PayPal, Kreditkarte und ApplePay akzeptiert. Der Vertrieb über die drei Ticketau- 

tomaten im Stadtgebiet Osnabrück wurde 2017 mit Einführung des Handytickets aus 

wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Die Kosten für die Unterhaltung standen in kei- 

nem Verhältnis zum Nutzen dieses komplexen Vertriebssystems. 

 

3.7 Busverkehr  Stadt  Osnabrück  

Während der Laufzeit des 3. NVP galt das sogenannte Netz 07. Im Herbst 2018 wurde 

das neue Busnetz vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossen, welches jedoch erst am 

05.02.2020 im Stadtverkehr Osnabrück in Betrieb ging. In den folgenden Abschnitten 

wird zunächst das Netz 07 dargestellt, welches in der Laufzeit des 3. NVP galt (Kapitel 

3.7.1 - 3.7.2). 

Es folgt  eine Darstellung der Schwachstellen dieses Netzes, bevor im folgenden Kapitel 

auf die Neuerungen im neuen Busnetz 2020 eingegangen wird (Kapitel 4). 

 

3.7.1 ÖPNV-Angebot  im  Netz  07 

Das Osnabrücker Stadtbusnetz bestand seit der letzten größeren Netzumstellung im 

Jahr 2007 aus insgesamt 21 Stadtbuslinien im Taktverkehr. Weitere, unregelmäßig ver- 

kehrende Linien, deckten den besonderen zeitweisen Bedarf während der Schul- und 

Arbeitszeiten ab. Sie dienten der Anbindung von Schulen und Gewerbegebieten. Die 

Liniennetzstruktur war als klassisches Radialsystem mit  der zentralen Verknüpfung aller 

Linien an der Haltestelle Neumarkt ausgerichtet (Abbildung  3-28). 
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Abbildung  3-28: Das von 2007 - 2020 gültige  Liniennetz im Stadtverkehr Osnabrück (Quelle: Stadtwerke Osnabrück). 

Ergänzt wurde das Angebot im Stadtbusverkehr durch die Verwendung von Einsatz- 

wagen auf unterschiedlichen Relationen. Diese dienten vor allem in den Spitzenzeiten 

dazu, Linien des Stadtbusverkehrs zu entlasten, beziehungsweise den Schülern direkte- 

re Fahrtmöglichkeiten zu den Schulstandorten zu ermöglichen. Viele der bestehenden 

Stadtbuslinien wurden in die Region weitergeführt. Diese Verzahnung des Stadt- und 

Regionalverkehrs wurde in der Netzreform des Jahres 1998 erstmalig umgesetzt und 

bei der Umsetzung des Netz 07 fortgeführt.  Neben den Verkehren zwischen der Stadt 

Osnabrück und dem Landkreis Osnabrück bestehen Verkehre zwischen der Stadt Os- 

nabrück und dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. 

Das Grundgerüst des Liniennetzes basierte auf einer Paarung von Linien, die einen 

Großteil ihres Fahrweges auf einem gemeinsamen Abschnitt im 10-Minuten -Takt oder 

einem noch dichteren Takt zurücklegten (Abbildung  3-29). 
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Abbildung  3-29: Taktdichte des Verkehrsangebotes an den Haltestellen im Stadtgebiet Osnabrück. 

Aufgrund städtebaulicher Entwicklungen und veränderter Nachfragestrukturen haben 

sich in der Laufzeit des Netzes verschiedene Defizite entwickelt. Diese führten zu der 

bereits beschriebenen umfangreichen Anpassung des Liniennetzes im Jahr 2020. 

Auf einigen Linien, z. B. auf der Linie E31 (Widukindland), auf der Linie E54 (Stadtteilbus 

Berningshöhe) und in den Abschnitten Hörne, Attersee, Gretesch war eine rückgän- 

gige Nachfrage zu verzeichnen. Demgegenüber entstanden auf den Linien 51/52/53, 

insbesondere in der Dodesheide, verstärkt Kapazitätsprobleme. Im Stadtteil Schinkel 

gestaltete sich die vorhandene Linienführung der 11/12/13 als kompliziert und fahrt - 

zeitverlängernd. Die Belmer Straße wurde zudem nur unzureichend bedient. 

Die zeitweise Bedienung des Bereiches Fledder führte zum einen zu Taktlücken in der 

Bedienung des Gewerbegebietes und zum anderen zu einer unregelmäßigen Taktung 

zwischen Voxtrup und der Innenstadt. Auch auf der Iburger Straße konnten Taktlü- 

cken festgestellt werden. Hellern war zudem als einziger großer Stadtteil Osnabrücks 

ohne einen 10-Minuten -Takt an die Innenstadt angebunden. Die städtebaulichen Ent- 

wicklungen im neuen Landwehrviertel verdeutlichten die künftige  Notwendigkeit  einer 

adäquaten Anbindung  dieses Bereiches an die Innenstadt. Auch ein stetiges Wachstum 
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des Hochschulstandortes am Westerberg und des Wissenschafts- und Wohnparks an  

der Scharnhorstkaserne erforderte eine verbesserte Anbindung. 

Weitere Defizite in der Laufzeit des seit 2007 bestehenden Netzes wurden durch feh- 

lende Querverbindungen zwischen einzelnen Stadtteilen deutlich, insbesondere zwi- 

schen den Stadtteilen Weststadt, Eversburg, Haste, Dodesheide und Schinkel. 

NachtBus -Netz im Stadtverkehr Osnabrück  

Der NachtBus bot  nächtliche Verbindungen innerhalb der Stadt Osnabrück sowie zwi- 

schen Osnabrück und den umliegenden Nachbargemeinden an Wochenenden jeweils 

in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag (Abbildung  3-27). 

Zunächst starteten die Nachtbusse in einem 60-Minuten -Takt um 01:00 Uhr, 02:00 Uhr 

und 03:00 Uhr an der Haltestelle Kamp-Promenade am Adolf-Reichwein-Platz in Osna- 

brück. Aus betrieblichen Gründen wurde der Takt im Laufe der Zeit auf 65 Minuten  er- 

höht, so dass sich die Abfahrtszeiten an der Kamp-Promenade auf 01:00 Uhr, 02:05 Uhr 

und 03:10 Uhr veränderten. Die Produktabkürzung ̇ ƕ̄ war an den Haltestellen und als 

Bestandteil der Liniennummer in der Zielbeschilderung am Bus zu finden. Nach Jahren 

mit hohen Fahrgastzahlen hat die Nachfrage im NachtBus-Netz in den letzten Jahren 

abgenommen. Dieses ist u. a. darauf zurückzuführen, dass sich das Freizeitverhalten, 

insbesondere der jüngeren Menschen, verändert hat. So wurde eine letzte Abfahrts- 

möglichkeit  um 03:10 Uhr als nicht mehr attraktiv  empfunden. Zudem fehlte ein Zulauf 

zum 1-Uhr-Knoten an der Kamp-Promenade, der das Nachtnetz vom Tagnetz vollstän- 

dig trennte.  

Abbildung  3-30: Nachtbus-Netz im Stadtverkehr Osnabrück bis Februar 2020 (Quelle: Stadtwerke Osnabrück). 
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3.7.2 Fahrgastnachfrage  und  Fahrgastmeinung  

Für das Jahr 2019 (das letzte Jahr vor der Pandemie) wurden insgesamt 34,6 Millionen 

Fahrgäste im Stadtverkehr Osnabrück ermittelt.  Im Anschluss erfolgte pandemie-be-

dingt ein deutlicher Rückgang im Jahr 2020, ab dem Jahr 2021 steigen die Fahrgastzah-

len wieder an, auf zuletzt 29,9 Millionen Fahrgäste im Jahr 2023. 

Fahrgastzahlen je Linie im Stadtverkehr  

Die in Abbildung  3-28 dargestellten Fahrgastzahlen entstammen Erhebungen der ver- 

gangenen Jahre, die zeitversetzt und auf unterschiedlichen Erhebungsmethoden basie- 

ren. Obwohl eine Interpretation von Fahrgastzahlen unterschiedlichen methodischen 

Ursprungs mit Vorsicht durchzuführen ist, lassen sich Tendenzen in der Entwicklung der 

einzelnen Linien entnehmen. 

Auf den Linien 21/22, 61/62 und 71/72 lässt sich eine Tendenz gestiegener Fahrgast- 

zahlen erkennen, während die Linien 11/12/13, 41 und 91/92 Tendenzen rückläufiger 

Fahrgastzahlen aufzeigen. Obwohl auf den Linien 51/52/53, insbesondere im nördli-

chen Abschnitt stetig steigende Fahrgastzahlen verzeichnet werden konnten, ließen 

sich auf den gesamten Linienwegen insgesamt rückläufige Fahrgastzahlen feststellen. 

Auf den Linien 31/32/33  und 81/82 stagnierten die Fahrgastzahlen. Die vergleichsweise 

niedrigen Fahrgastwerte der Linien 61/62 und 81/82 ergaben sich durch den hohen 

Anteil von Fahrgästen auf den regionalen Abschnitten dieser Linien, welche bei Zäh- 

lungen im Stadtgebiet Osnabrück nicht erfasst wurden. 

 

 
 

Abbildung  3-31: Fahrgäste pro Tag je Linie im Zeitraum 2007-2018 
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Verschiedene Fahrgastzufriedenheitsbefragungen zeigen auf, dass Fahrgäste die Ver- 

bindungen  im Stadtverkehr Osnabrück schätzen. Sie erachten die Nutzung der öffent - 

lichen Verkehrsmittel als unkompliziert  und bequem. Gleichzeitig wird Verbesserungs- 

bedarf in den Punkten Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gesehen. Die Fahrgäste weisen 

der analogen und digitalen Fahrgastinformation eine besonders hohe Bedeutung zu. 

So wird erwartet, dass diese aktuell, fehlerfrei und in Echtzeit informiert . Mit  einer funk- 

tionierenden Fahrgastinformation in Echtzeit kann ein größeres Verständnis seitens der 

Fahrgäste für zeitliche Verzögerungen erreicht werden (Befragung der Stadtwerke Os-

nabrück zur Kundenzufriedenheit 2018, Befragung der Stadtwerke Osnabrück zur Kun-

denzufriedenheit 2017). 

 

3.8 Busverkehr Landkreis Osnabrück  

Das Grundgerüst der Linienverkehre im Osnabrücker Land besteht aus einem Netz ver-

takteter Regionallinien, die den Landkreis flächendeckend bedienen. Das heißt, die 

Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Osnabrück sind mindestens mit einem 

Angebot im 1 -Stundentakt versorgt. Bei Samtgemeinden gilt dieser Standard zumin-

dest für den jeweiligen Hauptort.  Dies bezieht sich mindestens auf die Zeitfenster Mon-

tag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr sowie Samstag von 8:00 bis 14:00 Uhr. Die meis-

ten Gemeinden im direkten Umfeld von Osnabrück sowie darüber hinaus die Gemein-

den Hagen a.T.W. werden im 20-Minuten -Takt oder (im Fall von Belm und Georgsma-

rienhütte/Oesede) sogar im 10-Minuten -Takt bedient. Diese Bedienungsangebote ge-

hen weit über die genannten Mindest -Zeitfenster hinaus (siehe hierzu die Linienlisten 

im Anhang). 

Die Taktlinien bedienen einerseits die Verbindung zwischen den Orten im Landkreis 

und der Stadt Osnabrück und andererseits auch Verbindungen zwischen den Ortsla- 

gen des jeweiligen Gemeinschaftsverkehrs. Insbesondere zwischen den Kommunen im 

südlichen Landkreis Osnabrück bestehen vielfältige Verbindungen, welche zum Teil völ-

lig unabhängig  von der Achse von und nach Osnabrück verkehren. Außerdem ver- bin-

den einige Verkehre die Kommunen des Landkreises Osnabrück mit Kommunen des 

Kreises Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. 

Die Verbindung zwischen Osnabrück und den Mittelzentren des nördlichen Landkrei- 

ses wird größtenteils durch den Schienenverkehr ermöglicht. Dementsprechend stellt 

sich die Struktur der Buslinien im nördlichen Bereich des Landkreises anders dar als in 

anderen Teilräumen: Dort übernehmen die Taktlinien vorrangig die Verbindung zwi- 

schen den Orten und stellen zudem eine Verknüpfung zum SPNV sicher. 
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Zahlreiche weitere ÖPNV-Verbindungen, deren Linienverlauf und deren Fahrplanzeiten 

vorrangig auf die Belange der Schülerbeförderung ausgerichtet sind, ergänzen das Li- 

niennetz in allen regionalen Gemeinschaftsverkehren im Osnabrücker Land. 

In den Städten Georgsmarienhütte, Melle und Bramsche bestehen Stadtbussysteme, 

deren Basis regionale Buslinien darstellen, die innerörtliche Funktionen mit überneh- 

men. Sie werden durch weitere örtliche Linien ergänzt. Einige VOS-Verkehre über- 

schreiten die Landkreisgrenzen, um Schulstandorte anzubinden und/oder sonstige 

Nachfragepotenziale zu bedienen (Richtung Versmold, Preußisch-Oldendorf, Damme, 

Handrup, Freren, Recke). 

In der Laufzeit des 3. sowie des 4. NVP für Stadt und Landkreis Osnabrück konnten für 

einige VOS-Teilgemeinschaften neue Konzepte entwickelt sowie Anpassungen des be-

stehenden Verkehrsangebotes durchgeführt  werden. Diese werden in den folgenden 

Ab- schnitten beschrieben. 

3.8.1 Fahrgastnachfrage  

Im Landkreis Osnabrück konnte trotz zwischenzeitlicher Schwankungen in den Jahren 

zwischen 1997 und 2017 insgesamt eine Steigerung der Fahrgastzahlen um etwa 4 

Millionen Fahrgäste erreicht werden (Abbildung  3-32). Die größte Steigerung der Fahr-

gastzahlen wurde zwischen den Jahren 1997 und 2007 erreicht  ̙von ca. 16 auf ca. 23 

Millionen  Fahrgäste. Deutlich wird jedoch auch, dass die Fahrgastzahlen nach einer 

Phase der Stagnation Ŵ±ĜlĊȺ ȉɢlŦô.ƖôĜô ȡĜƖ|˱ ĉĜƖˈɔ Ŧƶƌƌ±Ɩ |Ĝ± !ɔȡʞĜȉŦɔƖô±Ɩ |ɔȉlĊ 

|Ĝ± kƶȉƶƖ"ǹ̘"Ɩ|±ƌĜ±ˮ |Ĝ± ĜƖ |±Ɩ ŝ"Ċȉ±Ɩ ̟̝̟̝ ɔƖ| ̟̝̟̞ íɢȉ ±ĜƖ±Ɩ ȡǺɢȉb"ȉ±Ɩ °ĜƖbȉɔlĊ 

|±ȉ ƕ"lĊíȉ"ô± íɢĊȉȺ±˱ ěƖ |±Ɩ ŝ"Ċȉ±Ɩ ̟̝̟̟ ɔƖ| ̟̝̟̠ ±ȉĊƶŴȺ ȡĜlĊ |Ĝ± ƕ"lĊíȉ"ô± Ş±|ƶlĊ 

ʞĜ±|±ȉ˱ {Ĝ± ʝ±ȉȺ± ȡĜƖ| ƖƶlĊ ʘƶȉŴ.ɔíĜôˮ bĜŴ|±Ɩ |Ĝ± °ƖȺʞĜlŦŴɔƖô "b±ȉ b±ȉ±ĜȺȡ ĜƖ |±ȉ ȉĜlĊ̘

ȺĜô±Ɩ ʝ±Ĝȡ± "b˱  
 

 

Abbildung  3-32: Die Entwicklung der Fahrgastzahlen im Landkreis Osnabrück zwischen 1997 und 2023 (Quelle: 

VOS).  * vorläufiger Wert  
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3.8.2 Maßnahmen  in  der  Laufzeit  des 3. und 4.  Nahverkehrsplans  in  den Teilge-

meinschaften  

VOS Nord  

Im Jahr 2015 konnte mit der Einführung der Linie N66 ein NachtBus-Konzept für die 

Stadt Bramsche umgesetzt werden. In Ergänzung zum vorhandenen Nachtschwärmer, 

der nur in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrplanangebot hat, bedient die 

Linie N66 die Nacht von Freitag auf Samstag. 

Zum Fahrplanwechsel des Jahres 2017 erfolgte die Umsetzung eines weiteren ÖPNV- 

Konzeptes für Bramsche. Durch die Umsetzung wurde eine Stärkung des Bedienungs- 

angebotes sowie eine verbesserte Verknüpfung von Bussen und Bahnen am Bahnhof 

in Bramsche ermöglicht.  Zudem wurden für die peripher liegenden Ortsteile Epe, Mal- 

garten, Pente und Kalkriese Bedarfslinien eingeführt, die bestehende Schülerfahrten 

ergänzen. Eine Verknüpfung der Linien findet an der Haltestelle Bramsche Zentrum 

statt. Ebenso ist der Bramscher Bahnhof an den Busverkehr angebunden. 

Im Jahr 2017 wurde eine Beschleunigung der Linie 610 durch Begradigung der Linien- 

führung  umgesetzt. Aus Richtung Fürstenau führt  der Linienweg ab Bramsche über die 

B 68 auf direktem Weg nach Osnabrück. 

Im Jahr 2018 ging der Verkehr des neuen Schnellbusses zwischen Fürstenau, Ankum 

und Bersenbrück (Linie 650) an den Start. Ziel der Planungen war die Schaffung einer 

schnelleren Anbindung von Fürstenau nach Osnabrück in möglichst unter 60 Minuten 

Fahrzeit. Durch Umstellungen im bestehenden Liniennetz wurde eine neue, umsteige- 

freie Linie von Fürstenau über Ankum nach Bersenbrück eingeführt. Zusätzlich wurden 

auf dieser stündlich verkehrenden Linie attraktive Bedienungszeiten angeboten. In Ber- 

senbrück bestehen abgestimmte Übergangszeiten von und zu den Zügen des RE 18 in/ 

aus Richtung Osnabrück aber auch in/aus Richtung Oldenburg. Zudem wurde erreicht, 

dass der Verkauf von ausgewählten Fahrscheinen für den Bahnverkehr auch bereits in 

den Bussen der VOS Nord möglich ist, um zeitliche Risiken durch Fahrscheinkauf am 

Bahnhof zu beseitigen. Im Rahmen der Vorbereitungen für die Schnellbuslinie wurden 

auch die Vorgaben des Landes Niedersachsen zu Landesbuslinien diskutiert. Aufgrund 

des geforderten umfangreichen Bedienungsangebotes und der sich daraus ergeben- 

den hohen Kosten fiel die Entscheidung zugunsten einer kostengünstigeren Lösung 

ohne Landesförderung. 

Aufgrund stetig sinkender Fahrgastzahlen im Produkt Nachtschwärmer und daraus fol-

gernder Unwirtschaftlichkeit des Produkts hat die VOS Nord diesen Verkehr in Ab- 

stimmung mit  dem Aufgabenträger und den betroffenen  Kommunen eingestellt. In der 
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Folge dieser Einstellung ist in der Stadt Bramsche allein die NachtBus-Linie N66 in der 

Nacht von Freitag auf Samstag verblieben. 

Seit August 2019 ist der Industrie- und Gewerbepark Niedersachsenpark in Neuenkir- 

chen ebenfalls mit  zwei Linien an das ÖPNV-Netz angebunden. Die Fahrten verkehren 

entsprechend der Schichtzeiten der ansässigen Unternehmen. Es bestehen Verbindun- 

gen von Quakenbrück - Badbergen und Bersenbrück sowie Bramsche - Hesepe - Alf- 

hausen und Rieste in den Niedersachsenpark. Dieser Verkehr wurde von einem Unter-

nehmen im Niedersachsenpark mitfinanziert. Wegen Kostensteigerungen und gleich-

ˈ±ĜȺĜô±ȉ ȉ±Ŵ"ȺĜʘ ô±ȉĜƖô±ȉ ƕ"lĊíȉ"ô± ĜƖ |±ȉ ̇ƕ"lĊ-Corona-Zeit  ̄wurde die weitergehende 

Finanzierung von Unternehmerseite jedoch beendet, was die Einstellung des Verkehrs 

zum 30.06.2024 erforderlich machte. 

Bürgerbus Badbergen  

Seit September 2014 erschließt der Bürgerbus Badbergen ein Gebiet in und um Bad- 

bergen. Auf insgesamt drei verschiedenen Linien fährt der Bürgerbus von Badbergen 

ausgehend in Richtung Groß Mimmelage, Quakenbrück, Grönloh und jeweils zurück. 

Auch der Quakenbrücker Bahnhof wird auf einer der Linien bedient. Der Bürgerbusver- 

ein Badbergen Ŧ"ƖƖ ĜƖˈʞĜȡlĊ±Ɩ "ɔí ˈ±ĊƖ ŝ"Ċȉ± °ȉí"ĊȉɔƖô bŴĜlŦ±Ɩ ɔƖ| Ċ"Ⱥ ĜƖ |Ĝ±ȡ±ȉ ˇ±ĜȺ 

±ȉíƶŴôȉ±ĜlĊ -Ɩ|±ȉɔƖô±Ɩ Ĝƌ a±|Ĝ±ƖɔƖôȡ"Ɩô±bƶȺ ɔƌô±ȡ±ȺˈȺ ɔƖ| ĜȡȺ ˈɔ ±ĜƖ±ƌ í±ȡȺ±Ɩ a±̘

ȡȺ"Ɩ|Ⱥ±ĜŴ |±ȉ ƋƶbĜŴĜȺ.Ⱥ Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ a"|b±ȉô±Ɩ ô±ʞƶȉ|±Ɩ˱ 

VOS NordOst  

Ein neues Verkehrsangebot im Wittlager Land startete im August 2018. Dieses bein- 

haltet die Schaffung einer schnellen und umstiegsfreien Verbindung zwischen Osna- 

brück, Ostercappeln und Bad Essen im 60-Minuten -Takt (Linie 276). Zusätzlich wurde 

auf dieser Relation das Fahrtenangebot erweitert. Im Rahmen der Vorbereitungen für 

die Schnellbuslinie wurden auch die Vorgaben des Landes Niedersachsen zu landes- 

bedeutsamen Buslinien diskutiert. Aufgrund des geforderten umfangreichen Bedie-

nungsangebotes und der sich daraus ergebenden hohen Kosten fiel die Entscheidung 

zugunsten einer kostengünstigeren Lösung ohne Landesförderung. 

Der Hauptverknüpfungspunkt  für weitere Umstiege in die Region war zunächst weiter-

hin die Haltestelle in Leckermühle. Hier bestehen Umsteigemöglichkeiten in/aus Rich-

tung Schwagstorf, Venne, Kalkriese sowie in/aus Richtung Bohmte. ěƖ |±ȉ ų"ɔíˈ±ĜȺ |±ȡ 

̡˱ ƕʗǹ ŦƶƖƖȺ± |"ȡ ˇĜ±Ŵ ±ȉȉ±ĜlĊȺ ʞ±ȉ|±Ɩˮ |Ĝ± Ɩ±ɔ± ˈ±ƖȺȉ"Ŵ± ĉ"ŴȺ±ȡȺ±ŴŴ± ƵȡȺ±ȉl"ǺǺ±ŴƖˮ 

ťȉ"ƖŦ±ƖĊ"ɔȡ ˈɔ b"ɔ±Ɩ ɔƖ| ĜƖ a±ȺȉĜ±b ˈɔ Ɩ±Ċƌ±Ɩ˱ {"ƌĜȺ ±ĜƖĊ±ȉ ôĜƖô |Ĝ± ʗ±ȉŴ"ô±ȉɔƖô 

|±ȉ ʗ±ȉŦƖɢǺíɔƖôȡíɔƖŦȺĜƶƖ ʘƶƖ |±ȉ ĉ"ŴȺ±ȡȺ±ŴŴ± ų±lŦ±ȉƌɢĊŴ± "Ɩ |Ĝ±ȡ± Ɩ±ɔ± ĉ"ŴȺ±ȡȺ±ŴŴ± 

ĜƖ ˈ±ƖȺȉ"Ŵ±ȉ ƵȉȺȡŴ"ô± ĜƖ ƵȡȺ±ȉl"ǺǺ±ŴƖ˱ 
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Darüber hinaus wurden weitere Linien in ihrem Fahrtenangebot verbessert. So wurde 

die Linie 212 Bohmte - Damme weiter aufgewertet: An Schultagen wurden Fahrten er-

gänzt und zudem ein Taktverkehr für die Ferien eingeführt. 

Zudem werden peripher gelegene Ortsteile von Ostercappeln und Bad Essen über die 

Linien 213 und 231 mit AnrufBussen im 2-Stunden-Takt bedient. Eine neue, direkte 

AnrufBus-Linie Bohmte - Bad Essen (Linie 232) ergänzt das neue Fahrplankonzept, in-

folge der Fahrplanlage der RE-Züge OS-HB jedoch ohne Bus-Schiene-Verknüpfung. 

Das gesamte Neu-Konzept soll die vorhandene verkehrliche Einheit des Wittlager  Lan- 

des in den Vordergrund  rücken. Vor diesem Hintergrund  ist es besonders bedeutsam, 

dass alle ÖPNV-Angebote aufeinander abgestimmt sind, gerade im Hinblick auf die 

Kleinteiligkeit der Gemeinden. 

VOS Ost 

Im Jahr 2018 wurde der NachtBus Melle erweitert: Auf der Linie N381 zwischen Os- 

nabrück und Melle wurde das Fahrtenangebot auf die Nacht von Freitag auf Samstag 

ausgeweitet. Zuvor fuhr der NachtBus Melle ausschließlich in der Nacht von Samstag 

auf Sonntag. Darüber hinaus wurde das Nachtbusangebot an Samstagen auf die Som- 

merferien ausgeweitet und somit ein Ganzjahres-Angebot geschaffen. 

Im August 2018 wurde zudem das nächtliche Fahrtenangebot der Linie 392 von Osna- 

brück über Wissingen nach Schledehausen erneut erweitert. Im August 2022 folgten 

weitere Angebotsverbesserungen: Auf beiden Bedienungsachsen (Osnabrück ̙ Jeggen 

 ̙Schledehausen/Wissingen sowie Osnabrück - Bissendorf) wurden zusätzliche Abend-

verkehre eingerichtet, zudem erhielt der Ortsteil Wissingen eine zweite Verbindung pro 

Stunde. 

VOS Süd 

Bereits im Jahr 2014 wurde in der Teilgemeinschaft VOS Süd der neue StadtBus Ge- 

orgsmarienhütte eingeführt, der seitdem umstiegsfreie Verbindungen zwischen den 

Stadteilen Holzhausen, Malbergen, Alt-Georgsmarienhütte und Oesede anbietet. 

Gleichzeitig wurde der Anrufbus für den Stadtverkehr Georgsmarienhütte etabliert, um 

eine Anbindung des Stadtteils Holsten-Mündrup an das Busnetz herzustellen. 

Im Jahr 2015 folgte für die Linie 473 Richtung Hagen auf dem Abschnitt zwischen Holz-

hausen und Hagen die Verbesserung auf einen 20-Minuten -Takt. Eine weitere Verdich-

tung des RegioTaktes wurde im Sommer auf der Relation Hasbergen  ̙

Osnabrück durchgeführt: Mit der Einführung der neuen Linie X492 wird seitdem zu-

sammen mit der bereits bestehenden Linie X493 ein 30-Minuten -Takt angeboten.  
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Zusätzlich wurden auf den Linien 491 und X493 zeitliche Ausweitungen der Abendver-

kehre umgesetzt. 

Im Jahr 2017 wurde ein verbessertes Angebot im Stadtteil Harderberg (Stadt Georgs- 

marienhütte) mit zusätzlicher Flächenerschließung umgesetzt. Zudem wird seitdem 

eine zusätzliche Frühfahrt zur Anbindung des Franziskushospitals angeboten. 

In Hasbergen wurde im Jahr 2021 ein neues Bedienungskonzept eingeführt. Die beiden 

Linien X491 und X492 erfüllen die Bedienung zwischen Hasbergen und Osnabrück in 

einem gegenläufigen Ringverkehr. Ergänzt wird das Konzept von der vorhandenen Li-

nie X493. Mit diesem Konzept sind sowohl eine intensive Verbindung von und nach 

Osnabrück als auch die verbesserte Erreichbarkeit zwischen den Ortsteilen innerhalb 

der Gemeinde verbunden. Umfangreiche Straßenbauarbeiten im Hasberger Ortszent-

rum führten leider zur Notwe ndigkeit, die Buslinien anders zu führen und damit die 

Konzeptidee vorübergehend nur ansatzweise zu erreichen. Zudem litt die Bedienung 

zeitweise unter Fahrtausfällen. 

Bürgerbus  Lienen-Glandorf  

Zwischen der Gemeinde Glandorf und der nordrhein-westfälischen Gemeinde Lienen 

nahm im September 2019 der Bürgerbus seinen Betrieb auf. Der Bürgerbus verbindet 

die Gemeinden bzw. Ortsteile Lienen, Kattenvenne, Schwege und Glandorf miteinan-

der. Zusätzlich ist die Anbindung  des Bahnhofs Kattenvenne als Umstiegspunkt 

von/nach Osnabrück und Münster von Bedeutung. Die Einrichtung des Bürgerbusses 

erfolgte mit fachlicher Unterstützung durch die PlaNOS sowie den Regionalverkehr 

Münsterland. 

VOS Wallenhorst  

Im Jahr 2017 musste durch die Begradigung der Linie 610 und den damit verbundenen 

Wegfall der Haltestellen im Wallenhorster Gemeindegebiet eine Alternativplanung  für 

die Relation Wallenhorst - Bramsche gefunden werden. Hierzu wurde eine neue Ver- 

bindung im 60 -Minuten -Takt eingeführt. 

ěƌ ŝ"Ċȉ ̟̝̞̥ ±ȉíƶŴôȺ± |Ĝ± ɓƌȡ±ȺˈɔƖô ±ĜƖ±ȡ Ɩ±ɔ±Ɩ ťƶƖˈ±ǺȺ±ȡˮ |±ȡ ̇Ɩ±ɔ±Ɩ ʝ"ŴŴ±Ɩ- 

horst-ȹ"ŦȺ±ȡ̄˱ Grundgedanke und Ziel der Umstellung war die Stärkung der Hauptach- 

sen zwischen Wallenhorst und Osnabrück sowie eine bessere Erschließung der Ge- wer-

begebiete und die Einführung von Ortsteilverbindungen innerhalb der Gemeinde 

Wallenhorst. In diesem Zusammenhang wurde zum Fahrplanwechsel 2018 die neue 
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Linie 533 eingeführt, welche direkte Fahrtmöglichkeiten zwischen Rulle und Osnabrück 

ermöglicht. Zusätzlich wurde diese Linie von Rulle nach Wallenhorst verlängert.  

 

Zwischen Osnabrück und Rulle verkehrt die Linie 533 mit  zwei Fahrten pro Stunde in 

einem 20-/40-Minuten -Takt, während sie die Verbindung zwischen Rulle und Wallen-

horst in einem 60-Minuten -Takt bedient. Zwischen Osnabrück und Hollage Zentrum 

konnte auf der Linie 584 ein 30-Minuten -Takt eingerichtet 

werden. Außerdem wurde neben dem Hollager Gewerbegebiet auch das Wallenhors-

ter Gewerbegebiet neu angebunden. Als zentrale Haltestelle in Wallenhorst dient der-

zeit die Haltestelle Kirchplatz, da eine Lösung für eine neue zentral gelegene Halte-

stelle noch nicht baulich umgesetzt werden konnte. 

Die zunehmend schwierige wirtschaftliche Lage des Verkehrs führte zu mehreren 

Wechseln der verantwortlichen Verkehrsunternehmen als Gesellschafter der VOS 

Wallenhorst. Hinzu kamen in dieser Situation massive Fahrtausfälle auf den Linien in 

Wallenhorst. Letztlich wurde nach Beschluss im Kreistag ein sog. Not-ÖDA an die 

landkreiseigene VLO Bus GmbH vergeben. Seit Oktober 2023 ist dementsprechend 

die VLO Bus GmbH das verantwortliche Unternehmen. Der Not-ÖDA hat nur eine 

Laufzeit von zwei Jahren. Für die Fortsetzung des Verkehrs ab Oktober 2025 wurde 

eine Vorabbekanntmachung veröffentlicht. In einem ersten Schritt wurde eingeräumt, 

einen eigenwirtschaftlichen Antrag stellen zu können. Sollte bis Anfang Oktober 2024 

kein solcher Antrag eingehen, wird sich eine Ausschreibung des Verkehrs anschließen. 

Bürgerbus Wallenhorst  

Seit Juni 2019 verkehrt ein Bürgerbus grenzübergreifend zwischen Niedersachsen und 

Nordrhein -Westfalen und verbindet damit die Gemeinden Wallenhorst und Lotte. Die 

Linienführung erstreckt sich über Rulle-Ost, Rulle Zentrum, Lechtingen, Wallenhorst, 

Hollage, Brockhausen, Halen und Wersen. Auf den Fahrten wird ebenfalls der Bahnhof 

Halen angebunden. Wie auch bei der Einrichtung des Bürgerbusses Glandorf-Lienen 

unterstützte die  PlaNOS die Betreiber des Bürgerbusses Wallenhorst ebenfalls auf 

fachlicher Ebene. 

Detailänderungen im Bedienungsangebot und intensive Aktivitäten des Vereins ha-

ben auch diesen Bürgerbus in Wallenhorst intensiv etabliert. Derzeit wird eine zweite 

Bürgerbuslinie vorbereitet. 
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4 BUSNETZ 2020 IN DER STADT OSNABRÜCK 

Die Überlegungen seit der Verabschiedung des 3. NVP für Stadt und Landkreis Osna- 

brück sahen ein zweistufiges System im Osnabrücker Liniennetz mit der Einrichtung 

von Haupt- und Nebenachsen vor und mündeten in der Entwicklung des neuen Bus- 

netzes, welches im Herbst 2018 vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossen wurde und 

am 05.02.2020 in Betrieb ging (Abbildung 4 -1). 

Die städtebauliche und demographische Entwicklung der Stadt Osnabrück erforderte 

eine Anpassung des Busnetzes in der Stadt Osnabrück. So sind beispielsweise für die 

Konversionsflächen im Stadtgebiet neue Konzepte umgesetzt worden (Wissenschafts- 

park, Winkelhausenviertel) oder befinden sich in Umsetzung (Landwehrviertel). Sinn- 

vollerweise sind diese in ein Verkehrssystem zu integrieren. 

Zudem wandeln sich Anforderungen von Kunden an das Verkehrssystem ̙  nicht zuletzt 

durch sich verändernde Arbeitszeiten oder sich verändernde Einkaufs- und Freizeitge- 

wohnheiten. Darüber hinaus stellt das Überschreiten von Schadstoff-Grenzwerten in 

der städtischen Luft neue Anforderungen an das städtische Verkehrssystem. 

Das Hauptaugenmerk bei der Planung der künftigen Hauptachsen im ÖPNV lag auf 

der Beschleunigung von Reisezeiten durch direkte Linienführungen und die dadurch 

entstehende Stärkung der Hauptachsen des Liniennetzes, welche nun als Metrobusli- 

nien gekennzeichnet sind. Gleichzeitig war für einige Stadtbereiche eine verbesserte 

Anbindung vorgesehen. Alle MetroBus-Linien sollten mindestens im 10-Minuten -Takt 

verkehren. Die Nebenachsen sollten vorrangig der Flächenerschließung und zur Ein- 

richtung neuer Querverbindungen zwischen einzelnen Stadtteilen dienen. Damit wur- 

de  ̙wie im 3. NVP als Zielsetzung genannt ̙  ein mehrstufiges Bedienungsmodell in- 

stalliert. Zudem wurde im gesamten Busnetz die Fahrtenhäufigkeit erhöht: So erfolgt 

der Wechsel vom 15- bzw. 30-Minuten-Takt auf den 10- bzw. 20-Minuten -Takt schon 

um 06:00 Uhr statt wie vorher um 07:00 Uhr. Der abendliche Wechsel zurück zum 

15- bzw.- 30-Minuten -Takt wurde von 18:30 Uhr auf 20:00 Uhr verschoben. Insgesamt 

erfährt der ÖPNV in der Stadt Osnabrück damit eine erhebliche Angebotsausweitung. 

Umstiege sollen möglichst nur dort stattfinden, wo ein erkennbar verringertes Fahr- 

gastaufkommen festgestellt werden konnte. Weiterhin bildet die Kooperation von 

Stadt- und Regionalverkehr eine wichtige Basis für den Stadt-Umland-Verkehr. Die Re-

gionallini en  ̙sowohl aus dem Landkreis Osnabrück als auch aus dem Kreis Steinfurt  ̙

sollen weiterhin so verkehren, dass sie sowohl den Hauptbahnhof als auch den Neu-

markt bedienen. Zudem soll es möglichst weiterhin zu keinem Umstieg an der Stadt-

grenze kommen. 
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4.1 ÖPNV-Angebot im Busnetz 2020  

Die in Abschnitt 3.7.1 beschriebenen Defizite des von 2007-2020 gültigen  Stadtbusnet- 

zes galten als Ausgangspunkt für Anpassungen im neuen Busnetz 2020. Im Folgenden 

werden die Veränderungen des Busnetzes 2020 für aggregierte Bereiche des Stadtge- 

bietes erläutert. Eine grafische Darstellung des neuen Busnetzes lässt sich im Anhang 

finden. 

Pye, Haste und Dodesheide  

Im neuen Liniennetz besteht mit  der Ringlinie 10/20 sowie der Linie 14 eine neue Ver- 

bindung zwischen Haste, dem Nettebad und dem Stadtteil Dodesheide. 

Die geringe Nachfrage der früheren E31 zwischen Dodesheide und dem Widukindland 

führte zu einer Streichung dieser Linie. Für den Bereich Pye wurde die Anbindung im 

20-Minuten -Takt beibehalten. 

Schinkel,  Schinkel -Ost, Gretesch und  Lüstringen  

Die neue, begradigte Linienführung der Linie M3 im Schinkel über die Tannenburg- 

straße und Windthorststraße ermöglicht  verkürzte Reisezeiten und verbesserte Anbin- 

dungen zwischen den Stadtteilen Innenstadt und Schinkel-Ost.  
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Zudem erfolgt  eine verbesserte Erschließung des Schinkels über die neu einführte 

Linie 11 mit  Linienführung über die Belmer Straße. Die Mindener Straße  

wird durch die Linien 18 und 19 weiterhin mit einem 10 -Minuten -Takt bedient. Nach 

Wiederherstellung der Befahrbarkeit der Brücke an der Hamburger Straße soll erneut 

eine Bedienung des Haseparks berücksichtigt werden. 

Fledder,  Voxtrup  und  Schölerberg  

Der Stadtteil Fledder wird ebenfalls über die neue Ringlinie 10/20 erschlossen. Zudem 

bedient die Linie 151 den Fledder vom Stadtteil Voxtrup aus weiterhin mit drei Fahr- 

ten pro Stunde. Allerdings konnte die Linienführung dieser Linie im Vergleich zum Ver-

lauf der ehemaligen Linien 81/82 begradigt werden. Damit gelang die Verkürzung der 

Fahrzeit und zugleich die Schaffung eines merkbaren 20-Minuten -Taktes. Ergänzt wird 

dieser 20-Minuten -Takt auf dem Abschnitt zwischen der Endhaltestelle Voxtrup und 

dem Verknüpfungspunkt Voxtrup Mitte zu einem 10 -Minuten -Takt durch einen Anruf-

Bus (Linie 113). Der Voxtruper Süden sowie der Stadtteil Schölerberg werden mit der 

Linie 17 wie bisher im 20-Minuten -Takt bedient. 

Wüste,  Kalkhügel,  Sutthausen  und  Bereich Iburger  Straße 

Auf der Iburger Straße ist die MetroBus-Linie M5 eingerichtet worden, welche gegebe- 

nenfalls perspektivisch im 20-Minuten -Takt bis Georgsmarienhütte verlängert werden 

soll. Zunächst ist jedoch eine Anbindung lediglich bis zum Kreishaus/Zoo im 20-Mi- 

nuten-Takt vorhanden. Für die Verbindung zwischen dem Kreishaus und dem Haupt- 

bahnhof ist künftig ein Umstieg am Rosenplatz erforderlich. Die Berningshöhe wird 

weiterhin mit der Linie 12 über den Hauswörmannsweg und der Agentur für Arbeit  an 

die Innenstadt angebunden. Der bisherige Stadtteilbus Berningshöhe wird wegen sehr 

geringer Nachfrage nicht weiter betrieben. Auf der Sutthauser Straße ist mit der Met-

roBus-Linie M3 weiterhin die Integration des Regionalverkehrs in Richtung Holz- hau-

sen - Hagen vorhanden. 

Hellern,  Hörne  und Atterfeld  

Der Bereich Hellern wird bis zur Haltestelle Große Schulstraße mit dem MetroBus im 

10-Minuten -Takt angebunden. Perspektivisch wird eine Integration der Regionalver- 

kehrsachse aus Hasbergen in das MetroBus-System angestrebt. 

Für den Stadtteil Hörne werden stündlich Fahrten der Linie 19 ab Sandgrube im 

60-Minuten -Takt verlängert. In den Hauptverkehrszeiten morgens und in den frühen 

Nachmittagsstunden zwischen 13:00 und 16:00 Uhr finden diese Verlängerungen im 

20-Minuten -Takt statt. Zusätzlich verkehrt stündlich die neue Linie 119 als Anrufbus 

zwischen Hörne und Hellern sowie dem Versorgungszentrum in Hellern, dem Heger 

Friedhof und dem Klinikum Finkenhügel. Über diese Verbindung besteht zudem auch 
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die Umstiegsmöglichkeit von Hörne in die MetroBus -Linie M4. Die Haltestellen IKEA 

und Gewerbegebiet Hellern dienen als neue Knotenpunkte für Verbindungen zwischen 

Atterfeld, Hellern und in Richtung Lotter Straße. 

Atter,  Strothesiedlung  und  Eversburg  

Im Busnetz 2020 ist das neue Landwehrviertel über die Linie M2 im 10-Minuten -Takt an-  

gebunden. Die Linie 17 ermöglicht  jeweils abwechselnd für die Bereiche Atterfeld/Atter 

und Strothesiedlung eine direkte Anbindung in Richtung Innenstadt über Eversburg/ 

Büren. Zusätzlich bestehen an der Haltestelle Landwehrstraße und an der Haltestelle 

IKEA Umstiegsmöglichkeiten in und aus Richtung Innenstadt. Für Fahrten auf dem Ab- 

schnitt zwischen der Wersener Straße und der Innenstadt reduziert sich die Fahrzeit 

deutlich. Zudem besteht für die Fahrgäste auf der Linie M2 eine direkte Anbindung 

zum Hauptbahnhof. Die Achse zwischen dem Eversburger Platz und der Innenstadt 

konnte durch eine zusätzliche Linie im 20-Minuten -Takt weiter gestärkt werden. 

Die Ringlinie 10/20  

Eine Neuerung im Busnetz 2020 ist die Ringlinie 10/20, welche vor allem Direktverbin- 

dungen zwischen benachbarten Stadtteilen schafft. Diese konnten im bisherigen Lini- 

ennetz häufig nur durch Umwege über das Stadtzentrum Osnabrück erreicht werden. 

Die neue Linie verläuft vom Hauptbahnhof über die Lotter Straße zu den Kliniken im 

westlichen Stadtgebiet. Von dort  verläuft sie über den Eversburger Platz, das Gewerbe- 

gebiet im Stadtteil Hafen, Haste und Dodesheide über den Schinkel und den Fledder 

weiter zum Hauptbahnhof. Linie 10 verkehrt in beschriebener Richtung, während Linie 

20 entgegengesetzt verläuft. 

Weiterentwicklung  des neuen Busnetzes 

Einige von der PlaNOS und den Stadtwerken Osnabrück im Zuge der Planung des neu- 

en Busnetzes vorgeschlagenen zusätzlichen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt 

Osnabrück noch nicht verabschiedet. Diese können perspektivisch im Zuge der Wei- 

terentwicklung des ÖPNV in der Stadt Osnabrück umgesetzt werden und finden sich 

deshalb in Kapitel 9.2 im Rahmen der Maßnahmensteckbriefe wieder. 

 

Anpassungen Busnetz 2020 in der Stadt Osnabrück  

Mit Beschluss des 4. NVP für Stadt und Landkreis Osnabrück wurde auch das soge-

nannte Busnetz 2020 für die Stadt Osnabrück beschlossen. Mit vielen Neuerungen ist 

das neue Busnetz am 05.02.2020 in Betrieb gegangen. Nur wenige Wochen nach der 

Inbetriebnahme hatte sich jedoch bedingt durch die Corona-Pandemie die Situation 

auch für den ÖPNV dramatisch verändert. Entsprechend der neuen Ausgangslage wur-

den in mehreren Stufen im nachfolgenden Zeitraum Anpassungen beim ÖPNV-System 

vorgenommen.  
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Im Einzelnen wurden seit dem Fahrplanwechsel am 05.02.2020 folgende Fahrplanpas-

sungen umgesetzt: 

 

Anpassungen im Taktsystem  

 ̐ angepasstes Taktsystem im MetroBus-Netz am frühen Abend sowie am Sonntag 

Nachmittag (Takt 20´ statt Takt 15´ bzw. Takt 30´) 

 ̐ Neuer Fahrplantakt tagsüber im MetroBus-Netz an Samstagen (Takt 15´ statt Takt 

10´) 

 ̐ Reduziertes Fahrplanangebot während der Sommerferien im MetroBus-Netz (Takt 

20´ statt Takt 10´) 

 ̐ Beginn des reduzierten Taktes in der abendlichen Schwachverkehrszeit mit An-

schluss- verkehr am Neumarkt bereits um 21:30 Uhr statt um 22:30 Uhr 

 

Anpassungen Ringlinie 10/20  

 ̐ Reduzierung der Ringlinie auf den Abschnitt Hauptbahnhof  ̙Kliniken  ̙Haste  ̙

Dodesheide (Schulzentrum Sonnenhügel) 

 ̐ Keine Bedienung mehr des Linienabschnittes Dodesheide ̙  Schinkel ̙  Fledder  ̙

Hauptbahnhof. Im Bereich Fledder können Fahrten der Linien 151 und 13 genutzt 

werden 

 ̐ Wegfall der Bedienung der Haltestelle Eversburger Platz bei der Ringlinie nach Fer-

tigstellung der Erschließungsstraße am Wissenschaftspark. Ein Umstieg zu den dort 

verkehrenden Linien ist nun an der Haltestelle Markuskirche möglich. 

 ̐ Bedienung des Abschnittes Markuskirche ̙  Dodesheide mit der Ringlinie nur noch 

Mo.-Fr.  

 

Anpassungen Westerberg /  Eversburg / Atter / Atterfeld / Strothesiedlung / At-

tersee 

 ̐ Bedienung des Bereiches am Campus Westerberg mit der Linie 16 und Verstärkung 

zum Takt 10´ während der Vorlesungszeiten im Abschnitt Campus Westerberg ̙  

Hauptbahnhof  

 ̐ Bedienung der Achse Innenstadt ̙  Eversburg (Wersen ̙  Westerkappeln) im Takt 

20´ durch die Linie 16 (Einstellung Linie 11 in diesem Abschnitt) 

 ̐ Im Abschnitt Hellern Nord  ̙Atterfeld  ̙Atter  ̙Landwehrviertel verkehrt die Linie 

21. Hier bestehen an beiden Linienende Umsteigemöglichkeiten in/aus Richtung 

Innenstadt (Linie M2, M4 und 15) 

 ̐ Bedienung Bereich Strothesiedlung ̙  Attersee nur noch mit einzelnen Fahrtenpaa-

ren der Linie 152. Alternative Fahrtmöglichkeiten für die Strothesiedlung bestehen 

ab der Haltestelle Landwehrviertel (Linie M2) 
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Anpassungen Schinkel / Gretsch / Gretescher Turm  

 ̐ Einstellung Linie 16 (vormals Linie 11) im Bereich Innenstadt ̙ Rosenburg ̙  Bel-

mer Str.  ̙Bornheide ̙  Gretsch / Gretescher Turm 

 ̐ Kompensation für die Bedienung Innenstadt  ̙Bornheide durch Verlängerung der 

Linie M3 im Takt 20´ ab der Haltestelle Schinkel-Ost 

 

 

Anpassungen Hörne  

 ̐ Einstellung Linie 19 im Abschnitt Sandgrube ̙  Hörne 

 ̐ Bedienung Hörne ̙  Sandgrube nur noch mit erforderlichen Fahrten für den Schü-

lerverkehr 

 

Anpassungen Hellern  

 ̐ Taktausweitung im Zuge der Elektrifizierung der Linie M4 zwischen Hellern und 

dem neuen Verknüpfungspunkt Hellern Nord tagsüber auf einen Takt 10´ 

 

AnrufBus -Linien 113 und 119  

 ̐ Einstellung der beiden AnrufBus-Linien 113 und 119  

Die Weiterführung der MetroBus-Linien M3 und M4 in die Region (Holzhausen und Hagen 

a.T.W. bzw. Belm) bleiben erhalten. 

 

4.2  Zentrale  Verknüpfungspunkte  und  räumliche  Erschließung  im  Busnetz 2020 

Das neue Busnetz ist weiterhin ein Radialsystem mit  Verknüpfung aller Linien am Neu- 

markt und wird durch die beschriebene Ringverbindung ergänzt. Zusätzlich wurden 

jedoch neue tangentiale Verbindungen ohne Bedienung des Neumarktes geschaffen 

 ̙wie die beschriebenen Anruflinien 113 und 119  ̙aufgrund derer die Bedeutung 

einzelner Haltestellen als zusätzliche Verknüpfungspunkte gestiegen ist. Wie bereits 

beschrieben, verknüpfen die Haltestellen IKEA und Gewerbegebiet Hellern die Bereiche 

Atter und Atterfeld  mit  der Innenstadt Osnabrücks. An der Haltestelle Eversburger Platz 

findet  eine Verknüpfung der Ringlinie 10/20 mit  den zwischen der Innenstadt und dem 

nordwestlichen Stadtgebiet verkehrenden Linien statt. Eine Verknüpfung zwischen der 

MetroBus-Linie M1, der Ringlinie und einer zwischen der Dodesheide und der Innen- 

stadt verkehrenden Linie erfolgt am Eberleplatz. Der Rosenplatz ist als Verknüpfungs- 

punkt  vor allem für die aus Süden kommenden Regionalverkehre und den im südlichen 

Stadtgebiet verkehrenden Linien zur Anbindung an den Hauptbahnhof relevant. 
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Abbildung  4-2: Taktdichte des Verkehrsangebotes an den Haltestellen im Stadtgebiet Osnabrück im Busnetz 2020. 

NachtBus -Netz  

Im Zuge der Einführung des neuen Liniennetzes 2020 wird auch das NachtBus-Netz 

angepasst (Abbildung 4 -3). Dabei bleibt die Grundstruktur mit zentraler Verknüpfung 

sowie der Weiterführung einiger Linien in die Region erhalten. Die Linienführungen 

werden jedoch stärker am Tagesnetz und hierbei vor allem an den neu geschaffenen 

MetroBus-Linien orientiert. Zudem kann mit einer Verschiebung der Abfahrtszeiten 

eine zeitliche Erweiterung des NachtBus-Angebotes erreicht werden: Die Abfahrtszei- 

ten werden von 01:00 Uhr, 02:05 Uhr und 03:10 Uhr auf 01:10 Uhr, 02:20 Uhr und 

03:30 Uhr angepasst. 
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Abbildung  4-3: Nachtbusnetz im neuen Busnetz 2020 (Quelle: Stadtwerke Osnabrück). 

 

4.3 Verknüpfungspunkt  Neumarkt  

Der Neumarkt in der Stadt Osnabrück bildet den zentralen Verknüpfungspunkt inner - 

halb des gesamten Busnetzes von Stadt und Landkreis Osnabrück. Er ist für die Lini-

enbusse der VOS frei befahrbar. Ein Gutachten aus dem Jahr 2018 hat diesen Ort als 

sinn- vollen zentralen Punkt des ÖPNV in Stadt und Landkreis Osnabrück eindeutig  be-

stätigt. Die im Rahmen des Gutachtens untersuchten Planungsvarianten zu einer 

möglichen Neuordnung  der Verkehre im Innenstadtbereich hätten zu einer Ver-

schlechterung der Erreichbarkeit der Innenstadt geführt. Außerdem wäre eine Verlän-

gerung der Reisezeiten für Fahrziele, die über die Innenstadt hinaus gehen, unver-

meidbar gewesen. Auch wäre die Wirtschaftlichkeit  des ÖPNV deutlich vermindert  

worden und Fahrgastverluste wären eingetreten. 

In der Laufzeit des vorliegenden Nahverkehrsplans wird der Neumarkt von der Stadt 

Osnabrück neugestaltet. Ziel ist die Hervorhebung des Platzcharakters mit einer ho-

hen städtebaulichen Qualität des Platzes bei gleichzeitig hoher Funktionalität für den 

ÖPNV. Das beinhaltet  die Installation einer genügenden Anzahl an Bussteigen, barri-

erefreier Haltestellen, eines hochwertigen Wetterschutzes und einer hochwertigen 

Fahrgastinformation.  

NachtBus-Netz Osnabrück 
 N1 Rulle 

N66 Ueffeln  Ruller Warne- 
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Mobilitätszentrum  am Neumarkt 
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